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Ein und vierzigſte Sitzung .

Karlsruhe den 3 , Dec 1822

— —

Gegenwaͤrtig :
Die bisher erſchienenen Mitglieder mit Ausnahme :

Sr . Hoheit , des Durchlauchtigſten Praͤſtdenten , Herrn

Marfgrafen Wilhelm zu Baden ,
Fhrer Hoheiten , der Herren Martgrafen Leop o ld und

Marimilian zu Baden ,
des Herrn Staatsminiſters Frhrn . v . Berkheim ,
des Herrn Generallieutenants v. Schaͤffer ,
des Herrn Staatsraths Baumgaͤrtner , und

des Herrn Staatsraths Frhrn . v . Baden .

| Weiter anmefend :

a die Herrn Reg. Commiſſaͤre , Staatsrath Frhr . von
4

Sensburg und geh . Ref . v. Baur .
⸗

Unter dem Vorſitz Sr . Durchlaucht , deg erſten
Vice⸗Praͤſidenten , Fuͤrſten von Fuͤrſtenberg .

Das Protokoll der vorigen Sitzung wurde verleſen
und genehmigt .
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Das hope Prafidiwm lègtè hierauf der Kammer
ein þóchfteg Refeript vor , wodurch der Krieggrath Hauer g

zum Regierungs⸗Commiſſaͤr ernannt wird . —
Heplage Bifer rh

R

DerHofrath 9. Rotted verliest , vom bohen Yrå -

fidium dazu aufgefordert , den Entwurf der in der

vorigen Sitzung beſchloſſenen Bitte an Se . Koͤnigliche
Hoheit , um Vorlage eines Geſetzentwurfs in Betreff

der gleichen Vertheilung der Kriegslaſten in kuͤnftigen

Faͤllen ;

Beylage Ziffer 128 .

welcher von der Kammer genehmigt ward : |
Die Tagesordnung fuͤhrte zur Gistuffion über die |

Mittheilung der zweyten Kammer einen Zuſchußzur
Dotation der Univerſitaͤt Heidelberg be — | | i

}
f
|

|

n treffend .

Der geh . Hofrath Zach ariaͤ als eingeſchriebener

d Redner fprach zuvórderft wie folgt :

Nie bin ich ſo ſchuͤchtern und zagend in dieſer er —

lauchten Verſammlung aufgeſtanden , als bey dieſer |
Gelegenpeit . Bon der Univerfitåt Heidelberg in diefe [ i
Rammer defendet , gedenfe ich in diefer Kammer får 1

die Univerſitaͤt Heidelberg zu ſprechen ; und mein End —
J

antrag wird dahin gerichtet ſeyn , mit Verwerfung der

Antraͤge , welche in dem vorliegenden Commiſſionsbe — ( i
n tichte enthalten find , den får die Univerfitát günftigern | |

Beſchluͤſſen der zweyten Kammer beyzutreten .

Kann man mir nun nicht vorwerfen , daß ich eine |

Rede får mein Haus halte ? over dağ ih får die , je -

nen Beſchluͤſſen zum Grunde liegende , Motion ſpreche ,
weil dieſe unmittelbar oder mittelbar méin Gprófling

n fep ? fann eg mir gleichgåltig feyn , gegen wep verehrte

Mitglieder diefer Kammer auftreten zu mifen , welchen

en
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ich lieber zur Seite ſtehe , oder , richtiger , folge , als daß

ich mich ihnen gegenuͤber ſtellte ? `

Jedoch ich fpreche nicht får mein Haug , fondern

får die feg Haug , får diefe Kammer , Denn fo wie

dem Menfchen nichts , was menſchlich iſt , fremd ſeyn
kann und ſoll , ſo wird auch dieſe Kammer , die Kam —

mer des Adels , alles das , was die Wiſſenſchaften und

die den Wiſſenſchaften gewidmeten Anſtalten angeht , als

ihr eigenes Anliegen betrachten . Das iſt der tiefere
Sinn unſerer Verfaſſungsurkunde , wenn ſie die Abgeord —
neten der beiden Landesuniverſitaͤten in dieſe Kammer

verſetzt .
Und nicht fuͤr meinen Sproͤßling nahm ih dag

Wort . Muͤßte ich auch bekennen , wie gering mein

Einfluß ſey , weder an der Entſtehung noch an der Faf —

ſung und Begruͤndung der Motion hatte ich irgend
einen Antheil .

Endlich , die verehrten Mitglieder der Kammer ,

welche ſich ſchon fuͤr eine andere Anſicht ausgeſprochen
haben , werden ſich am erſten freuen , wenn ſie Gruͤnde

finden ſollten , ihre Ueberzeugung zu ånderne Much

liegen unſere Wege nicht ſo fern von einander , daß
wir uns nicht die Haͤnde reichen koͤnnten .

Zwey Hauptfrag enſind es , welche in Beziehung

auf die Antraͤge des Commiſſtionsberichts , zur Vez

ſchlußfaſſung vorliegen :
J. Sollen die Beſchluͤſſe der zweyten Kammer ange —

nommen oder , nach Maaßgabe jener Antraͤge , ab —

geaͤndert werden ?

Nach den Beſchluͤſſen der zweyten Kammer ſoll die

Univerſitaͤtskaſſe 1) eine Entſchaͤdigung von 9000 fl. er —

halten , weil der geheime Hofrath und Profeſſor v. Langs —
dorf 4 Jahre lang von der Regierung gebraucht wor⸗

den iſt , Salz — unter der Erde — zu ſuchen . Der —
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felben - Kafe folen 2) 1000 fl. fuͤr den Marſtall und

3) 2400 fi . fùr die Entbindungganfralt abgenommen
werden . Nach den Mntrågen , welche die Mehrheit
der Commiſſtonsglieder gemacht hat , ſoll der Univerſt —

taͤtskaſſe 1) nur der Mehraufwand , den ihr die Ab —

weſenheit des genannten Univerſitaͤts Lehrers verurſacht
hat , erſetzt werden . Es ſoll der Univerſttaͤt 2) fuͤr das

Budgetsjahr 1823 —1824 die Summe von 3400 fl . ins

beſondere wegen der Unzulaͤnglichkeit der Bibliotheks ,

kaſſe , bewilliget werden .

U. Soll auf den Zuſatz - Antrag des Commiſſtonsbe —
richts — die Penſtonen der in Ruheſtand verſetz⸗
ten Profeſſoren von den Kaſſen der beiden

Landesuniverſitaͤten auf die Staatskaſſe
zu uͤbernehmen — uͤberhaupt oder ſo fort ein —

gegangen werden ?

Indem ich jetzt zu der

erſten Hauptfrage
uͤbergehe , muß ich zuvoͤrderſt eines Zweifels gedenken ,
welcher wegen der Faſſung dieſer Frage aus dem

§. 73 der Verfaſſungsurkunde entlehnt werden koͤnnte .

Ru Folge diefed Sphens fann „ ein von der einen Kam -

mer an die andere gebrachter Gefegentwurf oder Borz

fhlag irgend einer Art , wenn ernipt $i -
nanzgegenftánde betrifft , mit Verbeſſerungs⸗
vorſchlaͤgen an die andere Kammer zuruͤckgegeben wer⸗

den . “ Aus dieſem Şphen fónnte man alfo die Folges
tung ziehen , daf Die Kammer die vorliegenden Bes

fchlåje der amwepten Kammer , alg in dag Gebiet der

Şinangen gehórend , nur entweder annehmen oder vers

werfen , niht aber abåndern finne . Nun meig ih

zwar ſehr wohl , was gegen dieſe Folgerung eingewen —

det werden kann . Auch habe ich es immer fuͤr meine
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Pflicht gehalten , das verfaſſungsmaͤßige Intereſſe der

Kammer , als mein eigenes , nach Kraͤften zu vertheidi —

gen . Denn unſere Verfaſſung wird dann am beſten ge⸗
deihen , wenn ſowohl die Regierung , als die erſte Kam—⸗
mer und die zweyte Kammer ihre verfaſſungsmaͤßigen
Rechte ſo weit , als moͤglich , zu erſtrecken ſtreben . Aber

den Wunſch will , kann ich nicht bergen , daß ſich der

Streit nicht bey einer Gelegenheit , wie die der ma—
lige iſt , entſpinnen moͤchte.

Ich unterſcheide nun in der Motion , welche zu den

vorliegenden Beſchluͤſſen der zweyten Kammer Veran —

laſſung gegeben hat , wohl nicht ohne Grund den Kern

von der Schaale , das Weſen von dem Gewande .

Der Kern , das Weſentliche iſt : die Univerſitaͤts⸗
kaſſe bedarf eines Zuſchuſſes , theil s um etnige aug -

ſerordentliche nicht wiederkehrende Rüsgaben , welche
ſie nicht mit ihren gewoͤhnlichen Einkuͤnften beſtreiten
kann , zu decken , theils um einige bleibende Bez

duͤrfniſſe deſto beſſer und reichlicher befriedigen zu
koͤnnen .

Woher nun , hat man gefragt und kann man fra —

gen , woher kommt es , daß die Univerſttaͤtskaſſe nicht
im Stande iſt . den auf ſie angewieſenen Ausgaben Ges

nuͤge zu leiſten , da ſie doch ſo reichlich ausgeſtattet zu

ſeyn ſcheint ?

Man hat in dieſer Beziehung uͤber die Berwal —

tung der Univerſitaͤtsangelegenheiten Zweifel und Be —
denklichkeiten geaͤußert . So wie aber dieſe keines —
weges die Univerſitaͤt treffen wuͤrden, da die Lei —
tung der Univerſitaͤts angelegenheiten faſt ganz in den

Haͤnden der Regierung iſt , ſo halte ich es nicht meinem

Standpunete fuͤr angemeſſen , mich uͤber dieſe Aeſſerun —⸗
gen auf die eine oder die andere Weiſe zu erklaͤren .
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Mein Lop
koͤnnte leicht fuͤr Schmeicheley , mein Tadel

fuͤr Ausdruck einer Unzufriedenheit gehalten werden .
Nur fo viel darf ih wohl und witt ip bemerfen , dafi
man ùber die Leitung einer Univerfitåt um fo billiger
zu urtheilen Urſache þat , je ſchwieriger die Aufgabe
iſt . Um dieſe Aufgabe mit Gluͤck zu loͤſen, wird eine
ſehr genaue Kenntniß des jeweiligen Zuſtandes der

Wiſſenſchaften und der Gelehrten - Welt erfordert . Auch
ſind bey der Beſetzung der Lehrſtellen und bey Ver —

leihung von Gehalten und Belohnungen ganz andere

Maximen , als ſonſt bey Staatsdienſten , zu befolgen .
Man muß die Jugend warten laſſen , damit ſie ſich ,

durch Noth gedrungen , emporſchwinge . Man kann des Al —
ters nicht ſchonen , da im akademiſchen Lehrfache , nicht das
Dienſtalter , ſondern allein das Verdienſt einen Anſpruch

auf Befoͤrderung oder Belohnung geben kann und ſoll .
Sondern der wahre Grund der Verlegenheit , in

welcher ſich die Univerſitaͤtskaſſe befindet , liegt in den

geſtiegenen Beduͤrfniſſen der hoͤheren wiſſenſchaftlichen
Lehranſtalten uͤberhaupt . Des heutigen Umfanges der
Literatur brauche ich nur beylaͤuftg zu erwaͤhnen . Die
Hauptſache iſt , daß in dem Verhaͤltniſſe der Wiſſen —
ſchaften ſelbſt eine weſentliche Veraͤnderung vorgegan⸗
gen iſt . Die Natur wiſſenſchaften , unter allen die

oſt bar ſten , gelangen immer mehr und mehr zu der

Vorherrſchaft , welche ihnen wohl mit Fug und Recht
gebuͤhrt; die poſitiven Wiſſenſchaften treten dagegen
mehr und mehr in den Hintergrund zuruͤck. Denn ſo
wie ein Bollin der Cultur fortid reitet , ftreifteg mehr und
mehr das Poſitive ab ; wenn es zurückſchreitet , exrſtarrit
es nach und nach im Poſitiven . Da braucht nun eine Uni⸗

verſitaͤt Anſtalten und Sammlungen , deren ſie ehemals
wenigſtens in einem weit Feringern Grade bedurfte .

Protofole dr r. Kammer , 3r Bd. T
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Hierzu kommt , daß Heidelberg ( unà dag ift daž

Einzige , worin diefe Univerfitåt gegen die Schweſteran⸗

ſtalt im Vortheile oder im Nachtheile it , daf , fage

ih , Heidelberg feiner geographifhen Lage nach mit åbn -

lichen Anſtalten des Auslandes einen Kampf zu beſte —

hen hat , welchen ſie nur mit ſehr bedeutenden Mit —

ſeln gluͤcklich beſteben kann . Was wuͤrde man aber

von dem Herrn einer Kunſtwerkſtaͤtte ſagen , welcher die

Anſtrengungen , die Verbeſſerungsverſuche ſeiner Mit —

werber unberuͤckſichtigt ließe ? Eine Univerſitaͤt i ſt eine

Kunſtwerkſtaͤtte ; ſie vervollkommnet nicht Waaren , ſon⸗

dern Menſchen .

Allerdings iſt vor allen Dingen darauf Bedacht

zu nehmen , die oͤffentlichen Laſten eher zu vermindern ,

als zu vermehren ; wenn es auch dem Fuͤrſten und

dem Volke zum ewigen Ruhme in der Geſchichte ge —

reichen wird , daß in unſerem Lande amwen höhere Bil -

dungsanſtalten gedeihlich und im freundlichen Wettei⸗

fer mit einander beſtehn . Aber es verſteht ſich von

ſelbſt , daß der in Antrag gebrachte der Univerſitaͤt Hei⸗

delberg zu bewilligende Zuſchuß auf jeden Fall von der

endlichen Feſtſetzung des Budgets abhaͤngen wuͤrde .

Es ſeyh mir erlaubt , hier von dem eigentlichen Ge⸗

genſtande der Berathung eine Abſchweifung zu machen .

Oft habe ich daruͤber nachgedacht , wie wohl die Aus⸗

gaben , welche der Staatskaſſe durch die beiden Uni⸗

verſitaͤten des Landes und insbeſondere durch die Uni⸗

verſitaͤt Heidelberg verurſacht werden , in der Folge zu

vermindern ſeyn moͤchten .

Die Univerſttaͤt Heidelberg iſt nicht mit einem eige⸗

nen Vermoͤgen ausgeſtattet und gleichwohl iſt ſelbſt ihre

Fortdauer nicht auf einen jeden moͤglichen Fall geſichert , ſo

lange ſie nicht ein eigenes Vermoͤgen hat . Da habe



oS

an⸗

age

Hn:

ſte⸗

Rit :

per

die

nit :

ine

fonz

adt

ern

und

ge⸗

Bil -

ttei⸗

von

Hei⸗
der

Ein und vierzigfe Gigung bomi 3, Dec : 31

ich nun meinen Blick zuerſt auf den alten Univerſitaͤts⸗
fond geworfen ; aber nicht mit Troſt und Beruhigung
hat er auf demſelben verweilt . Auch von frommen
Stiftungen und Vermaͤchtniſſen duͤrfte wenig zu erwar —
ten ſeyn ; da das lebende Geſchlecht , welches ſo manche

Stiftungen der Vorzeit untergehen ſah , in dem Eifer ,

oͤffentliche Anſtalten zu bedenken , lauer geworden iſt .
Ein mehr verſprechendes Mittel , nach und nach einen eige⸗
nen Fonds fuͤr die Univerſttaͤt zu ſammeln , duͤrfte das ſeyn ,
allen denen Bewohnern der Stadt Heidelberg , welche
Studirende in Wohnung oder Koſt haben , eine kleine

Auflage anzuſinnen und von dem Ertrage einen Stamm

zu ſammeln . Wohl koͤnnte die Auflage am Ende auf
die Studirenden fallen . Aber ich , ein alter Hochs
ſchüler , glaube keinen Widerſpruch fuͤrchten zu muͤſſen ,
wenn ich dieſe Einwendung im Namen meiner Mitſchuͤ⸗
ler nicht fuͤr entſcheidend erklaͤre .

Mittelbar koͤnnte die Ausgabe fuͤr beide Landesuni —⸗

verſitaͤten da durch bedeutend vermindert werden , daß
ſie fuͤr gewiſſe Staatsgeſchaͤfte benutzt wuͤrden , welche
jetzt mit groͤßerem Aufwande von andern bezahlten
Staatsdienern beſorgt werden . Koͤnnte ihnen nicht
z. B . —wie in andern Laͤndern — der Auftrag ertheilt
werden , diejenigen zu pruͤfen , welche ſich zum Staats —

dienſte melden ? Koͤnnten nicht die mediciniſchen Facul —⸗
taͤten die Stelle des Sanitaͤts - Collegiums vertreten ?

Koͤnnte nicht eine Thierarzneyſchule und manche aͤhnli⸗
che Anſtalt mit dem wenigſten Aufwande auf einer der

beyden Landesuniverſitaͤten eingerichtet werden ?

Ich kehre zur Hauptſache zuruͤck. Ich waͤnſchte
durch das , was ich uͤber die Lage der Univerſttaͤtskaſſe
im Allgemeinen geſagt habe , ein geneigteres Gehoͤr fuͤr

dasjenige zu gewinnen , wag ih jest uͤber die einzelnen
-
<
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Beſchluͤſſe der zweyten Kammer und die Gegenantraͤge

des Commiſſionsberichts zu bemerken gedenke .

Zuerſt von dem Erſatze der Beſoldung , welche der

geh. Hofrath und Profeſſor v. Langsdorf , waͤhrend er

auswaͤrts im Verwaltungsfache gebraucht wurde , aus

der Univerſitaͤtskaſſe bezogen hat . Als Rechtsbeſliſſener

glaube ich die Behauptung vertheidigen zu koͤnnen , daß

diefer Antrag auf einem Dem firengen Rechte nach be -

gruͤndeten Anſpruche beruht . Die Univerſitaͤtskaſſe iſt
in dem Sinne eine eigene Kaſſe , daß ſie verfaſſungsmaͤ —

ßig ihre Einnahme nur zu gewiſſen geſetzlich beſtimmten

Zwecken verwenden darf und ſoll . Man denke ſich ,

daß ich einen Diener in Heidelberg zuruͤckgelaſſen haͤtte ,

daß dieſen ein Anderer ohne meine Zuſtimmung als den ſei⸗

nigen gebrauchte , wuͤrde ich nicht berechtiget ſeyn , den Ge —

halt, den ich dieſem Diener zu entrichten haͤtte, von jenem

Dritten zukuͤckzufordern ? Wenn daher auch die Univer —

ſitaͤt ſich fuͤr verpflichtet halten wird , das , was ihr wegen

dieſes Anſpruches verwilliget wird , als ein Geſchenk
mit Dank anzunehmen ; ſo wuͤrde ihr doch zu verzeihen

ſeyn , wenn fie eine Verwilligung , die unter goco fl.

mwåre, nur mit Dem Vorbehalte annåhme , wegen der

uͤbrigen Summe den Weg Rechtens einzuſchlagen . Es

iſt geſagt worden , daß die Univerſitaͤt Heidelberg ſich

durch eine Anzahl vorzuͤglicher Rechtslehrer auszeichne .

Aber dießmal ſcheinen ſie mir faſt ihrer Beſcheidenheit

die Rechtskunde zum Opfer gebracht zu haben . Nicht

blog gooo fl. nicht blog dag damnum emergens , fonden

12000 . 15000 f . und mehr , d. h. auch Dag lucrum ces -

sans fonnte die Uniperfităt fordern ,

Die uͤbrigen Verbeſſerungsvorſchlaͤge des Com —

miſſions berichts weichen von den Beſchluͤſſen der gwers

ten Kammer , wie ich mit Dank anerkenne , mehr der
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Form nach , d. h: nur in ſo fern ab , als nach jenen
die Summe von 3400 fl . einſtweilen nur fuͤr das Bud —

getsjahr 1323 —1824 nach dDiefen aber får immer der

Univerfitát bewilligt werden fol .

Allein gerade die ſer Unterſchied iſt in mehr als einer

Hinſicht weſentlich . Es handelt ſich ja hier von ftåndiz

gen Ausgaben , von bleibenden Beduͤrfniſſen . Welcher

Verbeſſerungsplan koͤnnte mit Sicherheit verfolgt wer —

den, wenn der Zuſchuß unſicher waͤre ? Und dann , wuͤrde

der Vorſchlag des Commiſſtonsberichts angenommen

werden , ſo wuͤrde auf einem jeden neuen Landtage von

neuem Fragen zur Sprache kommen , welche von ſehr
zarter Beſchaffenheit ſind , namentlich die Frage von dem

Fortbeſtehn zweyer Landesuniverſitaͤten . So ſehr ich
auch wuͤnſche , daß dieſe Frage allſeitig eroͤrtert werde ,
ſo wuͤnſchte ich doch nicht ohne Noth in die ſer Kam —

mer die Eroͤrterung , da es ſo ſchwer iſt , die Scheideli —
nie zwiſchen einem edlen Wetteifer und einem geſteiger —
ten Eifer zu ziehn und zu halten . Ohnehin muß ich dieſe
Frage fuͤr jetzt als entſchieden betrachten , theils wegen
der Gewaͤhrleiſtung , welche die Verfaſſungsurkunde fuͤr
die Fortdauer beider Landesuniverſttaͤten enthaͤlt ,
theils wegen der ſo mannigfaltigen Intereſſen , die mit

jener Frage verwebt ſind . — Schließlich bemerke ich
noch in Beziehung auf jenen Unterſchied , daß ja nicht
die ver faſſungsmaͤßige Dotation der Univerſitaͤt
Heidelberg vermehrt werden ſoll . Nach deit und Umſtaͤnden
wird die Verwilligung herabgeſetzt oder zuruͤckgenommen
werden koͤnnen .

Ich komme zu den einzelnen Antraͤgen der zweyten
Kammer . — Zuvoͤrderſt ſollen der Univerſitaͤtskaſſe rooo fl -

fuͤr den Marſtall abgenommen werden . Sehr richtig iſt

in dem Commiſſionsberichte bemerkt , daß die Univerſi⸗
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taͤtskaſſe , kraft der Stiftungsurkunde , 1000 fl. zur Unter

haltung des Marſtalles beyzutragen hat . Aber wie ſich
aus den der zwehten Kammer vorgelegten Rechnungen

ergiebt , zahlt die Kaſſe nicht 1000 , ſondern nahe an

2000 fl. zu dieſem Behufe . Und uͤberdieß kann ich den

Wunſch nicht bergen , daß die Reitſchule vorzugsweiſe

als eine landesfuͤrſtliche Anſtalt hervortreten moͤchte. Nicht

blos zum Erlernen der Reitkunſt , ſondern auch zur Ein⸗

uͤbung anderer ritterlicher Kuͤnſte iſt ſie beſtimmt . We —

nigſtens erinnere ich mich noch aus den Tagen anderer

Jahre , daß ich in einer aͤhnlichen Anſtalt auch das lern⸗

te , die Lanze einzulegen und vach einem Ringe zu ſte —

Hen .
Die weiteren 2400 fl . får die EntbindnngSanftalt

find aferdingg Der Univerfitâåtsfafe , nach langen Bers

bandlungen , auSdrådlich auferlegt worden . Mber die

Uniperfitåt hat fich fortdauernd uͤber dieſe Entſcheidung

befhmwert, . Sie beruft fih darauf , daf die Entbin⸗
dungsanſtalt zugleich eine Landesanſtalt ſey . Sie beruft

ſich darauf , daß auch die Anſtalt fuͤr die Heilung innerer

Krankheiten der Kaſſe nicht zur Laſt falle . Uebrigens

duͤrfte dieſer Beſchluß der zweyten Kammer noch einen

beſondern Billigkeitsgrund fuͤr ſich haben . Der hebaͤrzt⸗

lichen Anſtalt werden die Gegenſtaͤnde der Kunſt und

der Uebung beſonders aus der Umgegend zugeſendet .

Nach dem Beſchluſſe der zweyten Kammer kann nun

billig ein bedeutender Theil der bewilligten Summe auf

die Umgegend ausgeſchlagen werden . Und ich muͤßte mich

in dem Geiſte und Sinne derer , welche das ſchoͤne Ne —

ckarthal und die Ebene zwiſchen dem Gebirge und dem

Rheine bewohnen , gar ſehr irren , wenn ich nicht anneh⸗

men duͤrfte , daß fie gern diefen nicht . febr bedeutenden

Aufwand fuͤr eine Anſtalt Übernehmen wirden , welde
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ihnen auch ſonſt ſo manchen Vortheil gewaͤhrt. — Ich

ſpreche nicht von der Buͤrgerſchaft der Stadt Heidelberg .

Dieſe hat ſchon ſeither ruͤhmlich Alles fuͤr die Univerſi⸗
taͤt gethan , was nur von ihr , nach der Lage des Gemein⸗

devermoͤgens , mit Billigkeit erwartet werden konnte . Wenn

einſt ihr Gemeinweſen von der Schuldenlaſt , mit wel⸗

chet es von den Kriegsjahren her beſchwert iſt , befreyt

ſeyn wird , was unter der jetzigen wohlgeordneten Ver⸗

waltung nicht lange ausbleiben kann , ſo wird ſie gewiß

auch in dieſer Beziehung mit ſich ſelbſt wetteifern .

Ich gehe jetzt zu der

zweyten Hauptfrage

uͤber, zu der vorgeſchlagenen Uebernahme der Penſtonen

von der Univerſitaͤtskaſſe auf die Staatskaſſe .

So ſehr ich nun auch mit dem Grund ſatze einver⸗

ſtanden bin , und ſo ſehr ich auch , als Mitglied der Univer⸗

ſitaͤt Heidelberg , den Vorſchlag in Beziehung auf den

Grundſatz mit Dank annehme , ſo ſcheint mir doch der

Vorſchlag ohne einige naͤhere Beſtimmungen noch man —

chen Bedenklichkeiten unterworfen zu ſeyn . Daß ein

Profeſſor , wenn er in eine Gemuͤthskrankheit zu verfallen

das Ungluͤck hat , oder wenn er es ſelbſt wuͤnſcht , daß er in

Ruheſtand verſetzt werde , ſeinen Ruhegehalt aus

Staͤalsmitteln beziehe , iſt wohl billig und recht . Sonſt

aber befinden ſich Profeſſoren in dieſer Beziehung in ei -

ner ganz andern Lage , wie andere Gtaatgdiener : Õie

haben , moͤchte ich ſagen , Dag fonderbare Recht Ces if

weder ein angebohrnes , noch ein erworbenes, ) ſich ſelbſt

in den Ruheſtand zu verſetzen , ſo wie ſie keine Zuhoͤrer

mehr haben . Oft kann das ganz ohne ihre Schuld ge⸗

ſchehn . Waͤre es nun nicht hart , ſie ohne weiteres

foͤrmlich und ſelbſt , nach Maßgabe ihrer Dienſtjahre ,

mit einem Verluſte an ihrem Gehalte fuͤr ausgedlent
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zu erklaͤren , fie vieleicht gar zu andern Zweden zu ver⸗
wenden ? Ich erlaube mir ein Beyſpiel von mir ſelbſt zu
entlehnen . Ich hatte mich fuͤr das deutſche Staats⸗
recht in der guten alten Schule eines Johann Jakob
Moſers und eines Johann Stephan Puͤtters zu bilden

geſucht . Damals war das Deutſche Reich noch heilig
und Roͤmiſch . Aber ſchon der Deputations⸗Hauptſchluß
v. J . 1803 aͤnderte das Gebiet meiner Wiſſenſchaft . Die

Kreißverfaſſung , die Verfaſſung des Reichſtages , des

Churfuͤrſtenrathes , ( damals wußte ich nicht , daß einer der

neuen Churfuͤrſten mein zukuͤnftiger Landesherr waͤre ) und

ſo vieles Andere geſtaltete ſich neu . Kaum hatte ich mich
mit noch jugendlicher Kraft in der neuen Wohnung
einheimiſch zu machen geſucht , ſo kamen die Zeiten des

Rheiniſchen Bundes . Ich widmete mich dem neuen

Rechte mit einem Amtseifer , der mir oft , gleich als ein

Rauſch , zum Vorwurfe gemacht worden iſt . Aber bald
wurde der Rheiniſche Bund durch den Deutſchen ver -

draͤngt . Wie nun , wenn , ſo ſehr ich auch zu dieſem
Bunde das Zutrauen einer ewigen Dauer , wie zu andern

menſchlichen Dingen , habe , wie , wenn gleichwohl der

Schauplatz ſich noch einmal veraͤnderte ? Wuͤrde ich noch
mit dem ehemaligen Muthe der Zeit zu folgen im Stan —

de ſeyn ?

Jeh ſchließe jetzt mit den Antraͤgen
die Beſchluͤſſe der zweyten Kammer unveraͤndert

zu laſſen ,
2 ) diefe Befplife anzunehmen ,
3) den Antrag deg Commiſſtonsberichts wegen der

Penfionen alg eine Motion zu behandeln , und ibn
xon neuem einer Commiſſton zur Begutachtung
zu uͤbergeben.



er⸗

ts⸗

ob

en

lig

uf

Xie

es

jer

nò

ich

ng

es

in

{ D

m

rn

er

n⸗

er

n

Ein und vierzigfte Siung vom 3. Dee . 87

Ich habe noh die erlauchte Berfammlung um

Berzeibung zu bitten , daf ih ihre Aufmerkſam —
feit fo lange in Anfpruh nam . — Mein ih

fprach får eine Anſtalt , welche fon wegen ihres

Aulters einige Beruͤckſichtigung verdienen dürfte .

Im Jahre 1386 geſtiftet , iſt ſie dem Alter nach die

Dritte in Deutſchland . Denn vor ihr wurde nur die

Univerſitaͤt zu Prag , im J . 1348 , und die zu Wien , im

J . 1365 , errichtet . Sie iſt zugleich eine der juͤngſtenz
denn ſie wurde von Karl Friedrich , dem Unvergeßlichen ,

wiederhergeſtellt . — Ich ſprach fuͤr eine Anſtalt , deren

Schickſale mit den Schickſalen der Kirche mannigfaltig
verwebt ſind . Schon zu ihrer Stiftung gab das Schis —
ma in der Kirche im I4ten Jahrhunderte Veranlaſſung .
Die Deutſchen hatten dem einen , die Franzoſen einem

andern Pabſte Obedienz geleiſtet . Daruͤber entſtand

ein Zwieſpalt auf der Univerſitaͤt zu Paris . Mehrere

Lehrer , der Geburt nach Deutſche , verließen die Univer —

ſttaͤt. Einige derſelben wurden fuͤr Heidelberg , der

Stamm der neuen Univerſitaͤt , gewonnen . — Endlich ,

ich ſprach fuͤr eine Anſtalt , welcher ich allein das Gluͤck

und die Ehre verdanke , in dieſer erlauchten Verſamm —

lung ſprechen zu duͤrfen .

Frhr . v. Weſſenberg : Zu einigen Worten halte

ich mich verpflichtet , um den Commiſſionsantrag zu recht —

fertigen , dem ich gang beygeſtimmt habe und noch bey⸗

ſtimme .

Kaͤme es hier auf Wuͤnſche an , ich wuͤrde der Hoch —

ſchule zu Heidelberg , einer Anſtalt , die ſo vielen und

ſchoͤnen litteraͤriſchen Glanz auf das Vaterland zuruͤck—
wirft , eine Dotation von jaͤhrlich hundert tauſend Gulden

wuͤnſchen . Wuͤrde aber auh mein Wunſch erfuͤllt , ſo

waͤre ihr dennoch nicht geholfen , ſo lange nicht ihre Aus⸗
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gaben durch ein Budget geregelt ſind , das nicht uͤber⸗

ſchritten werden darf .
Dermal hat die Univerſitaͤt ein reines und ſicheres

Einkommen von mehr als 74,000 fl . groͤßtentheils aus

Der Staatskaſſe , wobey Mehreres , dag die Stadt Hei -

delberg ihr leiſtet , niht eingerechnet ift . Mit einer fol -

chen Einnahme folte fie wohl im Gtande feyn , für die

Bibliothef nicht wie bigher 1500 fl . , fondern eine Gum -

me bon 4 big soco fl . au verwenden , wenn ein gwed

maͤßiger Etat fuͤr ihre Ausgaben feſtgeſetzt waͤre . Aber

freylich gehoͤren 4 . beſoldete Profeſſoren und 10 Pedellen

wohl ſchwerlich zu einem zweckmaͤßigen Etat . Es waͤre

daher vor ſehr allem zu wuͤnſchen , ein ſolcher Etat mit Be —

dacht auf Erſparniſſe wuͤrde feſtgeſetzt , und jedes Jahr

von der Regierung revidirt , und duͤrfte dann von kei —

ner Seite uͤberſchritten werden .

Was nun die Antraͤge ſelbſt betrifft ; ſo glaube ich ,

die Commiſſton habe Alles gethan , um das Intereſſe fuͤr

die hochſchaͤtzbare gelehrte Anſtalt mit den heiligen Pflich —

ten zu vereinbaren , die der Beruf von Vertretung des

Volks auflegt , welches auf Erleichterung der ſchwer auf

ihm druͤckenden Laſten den erſten und gerechteſten

Anſpruch macht .

Dieß iſt der einzige Grund , warum ich fuͤr einen

bleibenden Zuſchuß zur Dotation der Univerſitaͤt aus der

Staatskaſſe , auf den eigentlich die angeſonnene Enthe —

bung von den Beytraͤgen an andere Anſtalten hinaus -

lauft , nicht ſtimmen fann .

In Hinſicht der Conſequenz iſt es ſchon ſehr auffal —

lend , daß auf Enthebung von dem Beytrag an die Ent —

bindungsanſtalt , nicht aber auch auf Enthebung von

dem Beptrag an dag Clinicum angetragen werde , gb -
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y gleich die Verhaͤltniſſe in Anſehung der beiden Anſtal⸗
ten die naͤmlichen ſind .

9 Beide Anfalten Haben einen rechtsbegrůndeten An -

$ ſpruch auf die beſtimmten Beytraͤge der Univerſitaͤt . Bei⸗ —

ta de Anſtalten ſind ihr dienſtbar ; beide ſind ihr nothwen⸗

f - dig. Jhr Beytrag an fie murde ihr theils bey der ers

ie ſten Feſtſetzung , theils bey der nachherigen bedeutenden

n - Erhoͤhung ihrer Dotation aug . der Staatskaſſe zur Be —

és dingung gemacht . Davon abzugehen , finde ich feinen

pe Dinreichenden Grund , vielmehr in meprerer Hinſicht bez

en denklich . Wuͤrde das Volk im ſchoͤnen Neckarthale den

re Beytrag an die Entbindungsanſtalt freywillig uͤberneh⸗

pa men ; fo måre Dagegen allerdings nichts einzuwenden .

hr Aber es liegt bisher kein rechtlicher Grund vor , aus

i⸗ welchem jener Beytrag dieſem Bezirk , oder andern auf⸗

gelegt werden koͤnnte .

h,
Was endlich die Entſchaͤdigung wegen mehrjaͤhriger

ie Entbehrung des gelehrten Herrn v. Langsdorf be⸗

J = trift , fo muf ih bedauern , Dem Herrn geh . Hofrath iii

8 Bacharià , fo beredt er auh die Gahe pro domo sua —9 —

if gefuͤhrt hat , nicht beyſtimmen zu koͤnnen . Meiner Ue - 1 A

n berzeugung nach findet ein rechtlicher Anſpruch auf Bers J —

guͤtung nur fuͤr die Mehrausgabe Statt , die der Uni⸗ IZ

it verfitåt verurfaht worden if . Denn fobal von Schad - [i

er loshaltung die Rede iſt , muß das Maaß derſelben , nach if
I

e⸗ dem Maaß des Schadens , der verguͤtet werden fol , bez 9

3- meſſen werden . Einen andern Maafiftab fenne ich nicht . i|
|

IL

Fuͤr das dem Herrn v. Langsdorf uͤbertragene Geſchaͤft i

G
wird er mohl vom Staat befonders remunerirt worden

k
feyn , und ohne Zweifel befindet fich unter den Staats -

yn
auggaben der betreffenden Jahre der Augmweig daruͤber.

*
Zu bedauern iſt allerdings , daß Herr v. Langsdorf lan⸗

ge Zeit verhindert wurde , Vorleſungen an der hohen
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Schule zu Halten . Aber der Nachtheil dieſer Unterlaſ —
fung traf zunaͤchſt nur die Studirenden , nicht die Uni -

verſitaͤt . Doch ich gebe gerne zu , daß die Univerſitaͤt
ſelbſt dem Staat ein Opfer gebracht habe . Hieße es
aber nicht , der Univerſitaͤt alles Verdienſt eines patrio⸗
tiſchen Opfers entziehen , wenn man dem Staat zumu⸗
then wollte , dieſes Opfer mit einer Summe zu bezah —
len , die dasjenige weit uͤberſteigt , was der Koſtenauf⸗
wand får einſtweilige Erſetzung des Herrn v. Langs⸗
dorf betraͤgt ? Es waͤre dieß ein Geſchenk . Iſt aber

unſere Staatskaſſe , die mit dem Geld der Unterthanen
gefuͤllt werden muß , in ſo glaͤnzenden Umſtaͤnden , daß
wir unbedenklich dergleichen Geſchenke darauf votiren
koͤnnten ?

Um ſo bereitwilliger und aus voller Ueberzeugung
ſtimme ich dem Antrage wegen Uebernahme der kün f⸗
tigen Penfionen der Profeforen , alg wahrer Gtaatss

diener , auf die Gtaatstaffe bep . Xch finde darin ein

billigeg und zwedmåfiges Mittel , den beiden Uniber -

fitåten eine bleibende Erleichterung und Unterſtuͤtzung ,
ohne zu große Belaͤſtigung des Staats , zu verſchaffen ,
und ihnen die bittere Verlegenheit zu erſparen , entwe —
der ſolchen Mitgliedern aus ihrer Mitte , die den ge —
rechten Lohn vieljaͤhriger Verdienſte anſprechen , oder

dem Bedarf des Unterrichts das Gebuͤhrende zu ver —

ſagen .

Frhr . v. Zyllnhardt : Auch ich bin hier in ei —
ner eigenen Lage . Der Curator der Univerſitaͤt Hei -
delberg war zugleich Mitglied der Commiſſion , die ſich
uͤber die Beduͤrfniſſe derſelben Univerſitaͤt berieth . In
dieſer letzten Eigenſchaft haͤtte ich alſo gegen das In⸗
tereſſe der Univerſttaͤt ſprechen koͤnnen. Dennoch glaubte
ich aus Gruͤnden des Rechts und der Billigkeit der
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Mehrheit der Commiſſion nicht beytreten zu duͤrfen ;

ich bin vielmehr mit dem Herrn geh . Hofrath Zacha⸗—

ria uͤberzeugt , daß die Univerſitaͤt die 9000 fl . wegen

Entziehung der Dienſtleiſtung des Herrn v. Langsdorf

mit Recht fordern fann , wodurch ihr niht nur indi -

recter , ſondern ſelbſt poſttiver Schaden zugegangen iſt ,

naͤmlich wegen der hierdurch vorzuͤglich motivirten Be —

ſoldungszulage fuͤr den Supplenten . Die Verwilligung

dieſer Summe waͤre nicht eine Vermehrung der Dota —

tion , ſondern nur Zuruͤckfuͤhrung derſelben auf ihre ur —

ſpruͤngliche und eigenthuͤmliche Beſtimmung . Eben dieß

gilt in Anſehung der der Univerſitaͤt aufgebuͤrdeten La —

ſten fuͤr Anſtalten , welche wahre Landesanſtalten ſind .

Ich trete daher in dieſer zweyfachen Beziehung dem

Antrage der zweyten Kammer bey . Deſto lebhafter
bin ich aber darin mit der Mehrheit der Commiſſton

einverſtanden , daß in Zukunft fuͤr beide Landesuniver —

ſttaͤten die Penſionen der Lehrer auf die Staatskaſſe

uͤbernommen werden ſollten , ob ich gleich damit nicht

uͤbereinſtimme , daß dieſer Antrag als Motion behan —

delt und der Commiſſion zur Begutachtung zuruͤckgege⸗

ben werden ſolle , da die Kammer durch den ſchon er —

ſtatteten Bericht hinreichend unterrichtet ſeyn duͤrfte ,

um ſich uͤber dieſen Antrag auch jetzt entſcheiden zu

koͤnnen .
Frhr . v. Tuͤrkh eim : Bey der Berathung des

vorliegenden Gegenſtandes ſind gewiß diejenigen Mit —

glieder , welche in der Eigenſchaft als Lehrer oder Cu —

rator der Univerſtitaͤt Heidelberg angehoͤren , in keiner

delicatern Lage , als diejenigen , welche in gleichen Bers
haͤltniſſen mit der andern Landesuniverſttaͤt ſtehen , weil
man bey ihnen leicht die Abſicht vermuthen koͤnnte , die

Antraͤge fuͤr erſtere jetzt zu unterſtuͤtzen , um fuͤr letztere
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ſpaͤter gleiche Ruͤckſichten anzuſprechen , oder im umge⸗

kehrten Fall glauben moͤchte , eine Art von Rivalitaͤt

mache ſie befangen . In einer ſolchen Lage iſt es das

Beſte , die Verhaͤltniſſe , in denen Jeder außer der Kammer

ſteht , zu vergeſſen , und den Gegenſtand rein aus dem

allgemeinen Geſichtspunet des Abgeordneten zu beur —

theilen . Bedauern muß ich nach meiner innigſten Ue —

berzeugung , daß der Herr geh . Hofrath Zachariaͤ gleich

im Eingang ſeines Vortrags eine Frage in Anregung

gebracht hat , welche faſt das Anſehen gewinnen koͤnnte,

uns imponiren und verhindern zu ſollen , daß wir nicht
ein eigenes Urtheil in der Sache faͤllen, naͤmlich die

ſehr ſchwierige Eroͤrterung , ob man den Vorſchlag nicht
als Finanzgegenſtand betrachten koͤnne ? So nothwen —

dig ih eg finde , dag der Begriff eines Finanzgeſetzes
einmal grúndlich zur Sprache gebracht werde , fo un -

willkommen iſt es mir , wenn derſelbe in einzelnen Faͤl—
len nur im Vorbeygehen beruͤhrt wird . Ich frage , was

iſt denn eigentlich ein Finanzgegenſtand ? Das Wort

ohne beſtimmt bezeichnete Bedeutung kann uns von un —

ſerm Urtheil nicht zuruͤckſchrecken . Es iſt ſchon oͤfters

hier bemerkt worden , daß unter Finanzgegenſtand
nicht alles verſtanden werden koͤnne, was Einfluß auf
die Staatsausgaben hat , denn welcher Theil der Ge —

ſetzgebung , der Landesverwaltung , welcher Gegenſtand

landſtaͤndiſcher Berathung wird , waͤre hiernach nicht

Finanzgegenſtand ? Daß man nie , weder in dieſer noch
in der zweyten Kammer daran gedacht hat , dem Ve -

griff cine folhe Ausdehnung zu geben , zeigt unter ans

dern fon die - Behandlung Der analogen Vorſchlaͤge

aur Errichtung wohlthaͤtiger Anſtalten , wie z. B . eines

Inſtituts fuͤr Taubſtumme , fuͤr Blinde und dergl ,
denn es iſt ganz das Naͤmliche, ob man einer ſchon be —
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ſtehenden Anſtalt , einen Zuſchuß geben , oder ob

man ein Jnſtitut erſt neu ſchaffen will . Finanzgegen —

ſtand kann nichts anders ſeyn , als dasjenige , was

die Art der Bedeckung des Staatsbedarfs und die pe —

riodiſche Beſtimmung der Summe deſſelben durch Fef -

ſetzung und Zuſammenrechnung der einzelnen Poſitionen
oder das Budget betrifft ; nicht aber alles dasjenige ,

was eine Staatsausgabe nur zur Folge hat . In einem

Falle , wie der vorliegende , gehoͤrt zwar die jeweilige

Verwilligung der Summe in das Budget , nicht aber

die Begruͤndung oder Dotation einer Landesanſtalt ,

wodurch dieſe Ausgabe veranlaßt wird .

Was die einzelnen Vorſchlaͤge der Commiſſion be —

trifft , fo finde ich diefefben nicht unbilig und glaube ,

daf fie dasjenige , wag die Univerfitåt Heidelberg mir -

lich bedarf , gehoͤrig beruͤckſichtigt hat .

Was den Zuſchuß von 3400 fl . betrifft , er mag durch

Abnahme der beiden Ausgabspoſten fſuͤr den Marſtall

und fuͤr die Entbindungsanſtalt oder durch baare An⸗

weiſung gegeben werden , ſo finde ich es vorſichtig und

conſequent von der Commiſſton , daß dieſer Betrag nur

als temporaͤre Unterſtuͤtzung in Antrag gebracht iſt ; denn

aus allem dem , was zur Motivirung derſelben ange —

fuͤhrt worden , geht hervor , daß auch das Beduͤrfniß
nur temporaͤr iſt , und in Zukunft durch zweckmaͤßigere

Einrichtungen und daraus hervorgehende Erſparungen

gehoben werden kann .

Ueberhaupt iſt wohl zu unterſcheiden , ob einem ſol⸗
chen Antrage auf Zuſchuß fuͤr eine Anſtalt ein Normal⸗

Etat zu Grunde liegt , d. h. ein vollſtaͤndiger Plan ih⸗

rer Einrichtung , wie ſie ſeyn ſoll , und eine Berechnung
der daraus hervorgehenden Exiſtenz , oder ob er blos

durch einen EffeveEtat , duͤrch eine Darſtellung des
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gegenwaͤrtigen Zuſtandes motivirt iſt . Im erſten Fall
wird man eine Dotationsvermehrung , im letztern Fall ,
welcher hier vorhanden iſt , blos eine zeitliche Unterſtuͤ —
tzung zu bewilligen haben . Der Antrag der Commiſ —
ſion iſt alſo nicht unguͤnſtig fuͤr die Univerſitaͤt , ſondern

conſequent , und in der Natur der Sache gegruͤndet .
Dauert der zeitliche Grund der Unterſtuͤtzung laͤnger

fort , ſo wird auch die Erneuerung deſſelben keinen An —

ſtand ſinden ; waͤre der Antrag auf einen Normal - Etat

gegruͤndet worden , ſo wuͤrde die Rede davon geweſen

ſeyn , ob eine Dotationsvermehrung zu bewilligen ſeye
oder nicht . Was den zweyten Antrag , die Entſchaͤ⸗
diguug wegen der Entziehung des geh . Hofraths von

Langsdorf betrifft ; ſo geſtehe ich , ( obgleich ich es nicht

wage , mit dem Herrn geh . Hofrath Zachariaͤ , wenn von

Rechtsanſichten die Rede iſt , in die Schranken zu tre —

ten ) daß ich nicht begreife , wie der Entſchaͤdigungsan —

ſpruch wirklich auf dem Rechtswege ſollte durchgeſetzt wer —⸗

den koͤnnen . Waͤre dieß der Fall , ſo koͤnnte man ja
die Univerſitaͤt nur kurzhin auf denſelben verwerfen .

Ich fann mir diefeg aber nicht vorfelen , weil die Ab —

wefenheit deg Herrn v. langgdorf fein peamiårer , fein

mit Ged abzutragender Berfu der Univerfitåt war :

Wer find die Befhádigten ? Die Gtudirenden ! Gie

baben Heidelberg um deg Unterrichts willen befucht ,
und þaben ihn niht genießen koͤnnen . Selbſt wenn

man alſo hier eine Geldverguͤtung fuͤr eine nicht pecuz
niaͤre Beſchaͤdigung anwendbar finden koͤnnte, wie z . B .

koͤrperlich Beſchaͤdigten in gewiſſen Faͤllenein ſogenann⸗
tes Schmerzengeld zuerkannt wird , ſo wuͤrde ſolche

nicht der Univerſitaͤt zufallen . Noch weniger kann ich

das gelten laſſen , daß ein vom Staate angeſtellter und

beſoldeter akademiſcher Lehrer von einem Fremden , wie
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vorhin geſagt wurde , verwendet werde , wenn er vom

Staaf zu andern Auftraͤgen in Anſpruch genommen

wird . Blos darin kann eine Beſchwerde , wiewohl

nicht in pecuniaͤrer Beziehung , gefunden werden , daß

Herr v. Langsdorf vier volle Jahre hindurch ſeinem ei⸗

gentlichen Beruf entzogen worden ift . Jh finde jez

doch einen andern Grund , aus welchem ich nach mei⸗

ner Ueberzeugung der UniverſitaͤtHeidelbergdas Naͤm⸗

liche bewilligen wuͤrde , was hier , wie mir ſcheint , aus

einem ungeeigneten Grunde verlangt wird — und hier

muß ich einen Unterſchied zwiſchen der Univerſitaͤt Hei —

delberg und der Univerſitaͤt Freyburg anerkennen . Die

letztere hat geſtiftetes eigenes Vermoͤgen . Macht ſie

Schulden , ſo wird man deren Tilgung vorerſt auf ihr

eigenes Vermoögen verweiſen , und blos bey erwieſener

Unmoͤglichkeit aus der Staatskaſſe zu Hülfe kommen .

Die Univerſitaͤt Heidelberg aber hat keinen Fond ; ihre

ganze Subſiſtenz beruht auf der angewieſenen Dotation

aus der Staatskaſſe . Sind Schulden vorhanden , und

reicht die Dotation zu ihrer Tilgung nicht hin , ſo iſt

nichts anderes uͤbrig, als ſolche aus Staatsmitteln zu J

zahlen . Waͤren ſolche auch durch Mißgriffe der akade — y

miſchen Behoͤrden entſtanden , ſo koͤnnte hoͤchſtens ein ii

BVermeig Statt finden , aber bezahlt måfgten fie werden , fl
weil fie vorhanden find . Warum hat man , niht die

geforderte Gumme darauf gebaut ? E8 find aufer dem

Poſten fuͤr die ambulatoriſche Clinik , får welche- dag

Tilgungsmittel ſchon in dem Etat angewieſen iſt , 8866 ſl .

Schuden vorhanden . Statt einen kuͤnſtlichen Vorwand in

der Entbehrung des geh . Hofraths v. Langsdorf zu ſuchen ,

haͤtte man ungefaͤhr das Naͤmliche fuͤr dieſe Schulden

verlangen koͤnnen ; nur waͤre die Tilgung derſelben et⸗

wa auf 4 Jahre mit jåbrlich 2216 1⁄4 fi . au vertheilen ,
Protokolle der 1. Kammer zr Hh, 8
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mozu får die Remuneration deg Supplenten im Lang ? ”

dorfiſchen Lehrfach etwas hinzugeſchlagen werden koͤnnte .

Der dritte Commiffiongantrag ift im hoͤchſten Graz

de billige Es iſt zweckmaͤßig , kuͤnft ig die Penſionen

beider Univerſitaͤten auf die Staatskaſſe zu uͤbernehmen .

Die gegenwaͤrtigen Penſtonen ſtehen ſchon in dem Etat

der Univerſitaͤten , und beduͤrfen daher keiner ruͤckwir —

fender Uebernahme auf . Die Staatskaſſe . Aber man

ſichere ſte fuͤr die Zukunft , daß ſie beſtimmt berechnen

koͤnnen , wie viel ſie verwenden duͤrfen , ohne durch zu —

faͤllige Penſionen Luͤcken in dem Bedarf zu erhalten .

Frhr . v. Weſſenberg : Ich muß bemerken , daß

in dem Commiſſtonsbericht ausdruͤcklich und buchſtaͤblich
nur auf die Uebernahme der kuͤnftigen Penſtonen

angetragen worden . Was aber die Schulden der

Univerſitaͤt betrifft ; ſo enthaͤlt davon der Antrag der

zweyten Kammer kein Wort . Zwar wird ihrer in den

Verhandlungen der zweyten Kammer erwaͤhnt . Mber

die Commiffion hatte feinen Anlag , fidh mit der Unter -

fuchung ' der fraglichen Schulden zu befaſſen . Sie

fonnte mithin Daråber auch feinen Xntrag machen .

Geine Durhlaucht , Der Herre Für v- Lőw en -
fein fliegen Sih dem Commiffiongantrage , mit dem

Bemerfen an , dag fånftig doh auch auf einen yer -

wandten Gegenftand Rúådfidht genommen werden wolle ,

naͤmlich auf beſſere Dotirung der niedern Lehranſtalten ,

indem die Wohlfahrt des Staats doch hauptſaͤchlich
auch von der Bildung der Jugend abhaͤnge, und ihre

Lehrer nicht dem Hunger und Elend preisgegeben ſeyn

duͤrften .

Frhr . v. Falkenſtein tritt dem Commiſſtonsan⸗

trage gleichfalls bey , indem fuͤr die Abweſenheit des

Herrn v. Langsdorf nicht mehr gefordert werden fón
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gs ne , alg får den Gupplenten wirflich ausgegeben wor -

j den fey . Wag die 3400 fl . får den Marftall und die

Entbindungsanſtalt betreffe , die fuͤr das Budgetjahr
a⸗

en 1823 verlangt wuͤrden , ſo koͤnnten ſolche im folgenden

n. Jahr ebenfalls wieder begehrt werden . Was die Pen -

at fionen betreffe , fo mårde durch den Vorfchlag der Com - l

r⸗ miſſion gewiß in der Folge beiden Landesuniverſitaͤten

an geholfen werden koͤnnen , ohne daß die Steuerpflichti —

en gen mit groͤßern Beytraͤgen angezogen werden duͤrften .

u- v. Rotted : Yh glaube niht , dag die hohe erfte

Rammer von dem ; wag die zweyte Kammer zu Gun -

é fen der Univerfitát Heidelberg votirt hat , etwas ab -

brechen folte . Nah Grundfågen , wie nach Pfliht , ift

2 die zweyte Kammer — worin die Abgeordneten weitaus

*
der meiſten Zahlenden ſitzen — zur Sparſamkeit mit

oͤffentlichen Geldern ſicher geneigt . Ihr Beſchluß zu
—

Gunſten der beruͤhmten Univerſitaͤt Heidelberg iſt eine

—
ſchoͤne Huldigung , dem edlen Intereſſe der Wiſſenſchaft

s und Der geiftigen Fortbildung dargebracht , ein Aners

sè kenntniß des fruͤchtereichen Wirkens einer liberal dotir —

ten Hochſchule . Auch die Regierung hat bereits durch

den Mund ihrer Commiſſarien in der zweyten Kammer

4
fidh in gleichem Sinn ausgeſprochen. Sollte die ho —

u .
þe erte Kammer , worin die Hochſchulen des Landes ei —

ner ganz eigenen Repraͤſentation fo erfreuen, einen ||

é
minder freygebigen Beſchluß faſſen?

— Ich ſtimme fuͤr

unbedingte Annahme des Vorſchlages der zweyten Kam —

ch mer .

|

A Wohl wuͤrden ſich dabey einige Nebenbetrachtungen

darbieten , aber ich ſchweige jetzt davon , um den Gans

— vieler Discuffion durch feinen Miflaut zu fören ; DoH

berufe ih mich auf dag , wag ich in der Sitzung vom

i
31 . Yuly über die Freyburger Univerſttaͤt geſprochen ,

8
*
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und erwarte , daf in Både ein nåherer Anlag fich ers

geben werde , dDarkber noh Beftimmtereg zu reden .

Nach gehaltener Umfrage ertlårte fich die Kammer

( mit zwôlf Stimmen gegen vier ) , gegen den Antrag ,

die deßfallſigen Beſchluͤſſe der zweyten Kammer anzu —

nehmen ; dagegen fuͤr die Antraͤge der Commiſſion nach

ihrem ganzen Umfang ( mit zehn gegen ſechs Stimmen . )

Das hohe Praͤſidium erklaͤrte hierauf die Dis —

cuſſton uͤber die Mittheilung der zweyten Kammer , das

polytechniſche Inſtitut zu Freyburg betreffend ,

fuͤr eroͤffnet :
v. Rotteck : Unter vollkommener Anerkennung

der Richtigkeit und Gruͤndlichkeit der im Commiſſions —

bericht ausgeſprochenen Anſichten uͤber die Erforder —

niſſe zu einer gut eingerichteten polytechniſchen Schule ,

ſo wie uͤber die verſchiedenen Zwecke , die geeigneten
Huͤlfsmittel und die hohe Gemeinnuͤtzigkeit einer ſol —

chen Schule , erlaube ich mir in Bezug auf die in Fra —

ge ſtehende Unterſtuͤtzung der polytechniſchen Schule in

Freyburg zuvoͤrderſt einige factiſche Data vorzule —

gen , welche vielleicht den Standpunct der Schlußfaſ⸗

ſung naͤher zu bezeichnen , geeignet ſeyn duͤrften .

Die polytechniſche Schule in Freyburg iſt eine aus

dem freyen Verein einiger Privatmaͤnner hervor —⸗

gegangene , alſo reine Privatanſtalt , und unter⸗

ſteht nach dem Inhalt der Stiftungs - oder Geſellſchafts⸗

Urkunde ausſchließend der Leitung der Stifter und

derjenigen Maͤnner , die etwa ſpaͤter durch einhellige
Stimmen in denſelben Geſellſchaftsverband moͤchten

aufgenommen werden . Die Vertragſchließenden ha —

ben ſich dabey wechſelſeitig verpflichtet , die Anſtalt ,

wenn fie einmal fef begruͤndet und durch Erwerbung

eines hinreichenden Fonds fuͤr eine laͤngere ſelbſtſtaͤndige
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Fortdauer wuͤrde geſichert ſeyn , der gemeinſchaftlichen
Oberaufſicht und Leitung der Univerſitaͤt und der

Stadt Freyburg als eine denſelben anvertraute © tif -

tung zu uͤbergeben ; bis dahin aber haben ſie fuͤr Sich

ſelbſt , die dem Stiftungsbriefe gemaͤße Verwaltung

und Leitung der Anſtalt nach eigenem freyen Ermeſſen

vorbehalten . Dieſe Stiftungsurkunde erhielt die

Staatsgenehmigung , und die dadurch gegruͤndete

Schule den Schuttz des Staates .

Der Sinn der in der zweyten Kammer erhobenen

Motion auf Unterſtuͤtzung dieſer Schule und der der

Motion entſprechende liberale Beſchluß derſelben zwey⸗

ten Kammer kann hiernach kein anderer ſeyn , als der

als gemeinnuͤtzlich , demnach einer Unterſtuͤtzung

aus Staatsmitteln fuͤr wuͤrdig anerkaͤnnten

Privatanſtalt zum Behuf ihres geſicherten Fortbe —

ſtandes und ohne Aenderung ihres Grundgeſetzes

ſolche Unterſtuͤtzung wirklich angedeihen zu laſſen ; nicht

aber ſie in eine Staats anſtalt zu verwandeln , und

alſo der Leitung der Staatsbehoͤrden zu úber:

geben . Ein ſolches hieße naͤmlich ſo viel , als die

wirklich beſtehende Privatanſtalt aufheben , und eine

andere , naͤmlich eine Staatsanſtalt daſelbſt . er ,

richten .

Zur Errichtung einer polytechniſchen Staatsanſtalt

wuͤrden nun freylich 3000 fl. jaͤhrlich bey weitem nicht

hinreichend ſeyn ; wohl aber moͤgen ſie ergaͤnzen ,
was den Privatmitteln der Unternehmer gebricht , ſie

moͤgen der bey ihrer Beſchraͤnkung auf Privatkraͤfte nur

kuͤmmerlich fortlebenden , ja im Fortbeſtand bedrohten

Anſtalt das Emporkommen und das freudige Gedeihen

ſichern .

Es iſt klat , daß wenn die Gewaͤhrung der im An -
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trag beſindlichen Unterſtuͤtung an Bedingungen
wollte geknuͤpft werden , welche nicht ſchon aus der Na —

tur der Sache fließen , — wie z. B . die Bedingung
~ fder Oberaufſicht und der fortwaͤhrenden Kenntnißnahme

von der Beſchaffenheit und den Leiſtungen der Schule

allerdings eine nat uͤrl iche Bedingung iſt , — daß ,

ſage ich , wenn etwa das Aufhoͤren der dem polytech⸗

niſchen Verein jetzt zuſtehenden Autonom ie zur Be -

dingung der Unterſtuͤtzung wollte gemacht werden , man

zuvoͤrderſt die Erklaͤrung des Vereins daruͤber

einholen muͤßte, ob er auch nach dem Verluſt der Selbſt —

ſtaͤndigkeit , ſeine bisherigen Bemuͤhungen auf gleich un —

eigennuͤtzige und ſelbſtverlaͤugnende Weiſe fortzuſetzen

geneigt ſey . Denn man begreift leicht , daß die Idee

des ſelbſtſtaͤndigen , freyen Wirkens belohnender als jene
deg blos dienſtbaren iſt , und daß eine Staatsanſtalt

nicht auf unentgeltliche oder unverhaͤltnißmaͤßig hono —

rirte Mitwirkung zaͤhlen , ſondern Arbeit Hlos um ent -

ſprechenden Lohn erhalten kann .

Auſſerdem iſt zu bemerken , daß die Annahme des

in dem Commiſſionsberichte enthaltenen Verbeſſerungs —

vorſchlags die Zuruͤckſendung des Antrags an die zweyte

Kammer , ſomit eine bedenkliche Verzoͤgerung , vielleicht

gar die Vereitlung der Hauptſache zur Folge haben
wuͤrde .

Wenn demnach die hohe erſte Kammer gleich der

zweyten Kammer aus den vorliegenden Daten und ge —

druckten Berichten von der Einrichtung und von

den bisherigen Leiſtungen der polytechniſchen Schule
in Freyburg die Ueberzeugung ſchoͤpfen koͤnnte , daß

dieſe Schule ſo wie ſie iſt , der in Vorſchlag gebrachten

maͤßigen Unterſtuͤtzung nicht unwuͤrdig ſey , daf

ſte naͤmlich einen hoͤchſt gemeinnuͤtzlichen Zweck habe ,
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ichtung wie durch die Perſoͤnlich⸗

nicht unzuverlaͤßige Gewaͤhr da⸗

fuͤr leiſte , daß die ihr zu bewilligende Unterſtuͤtzung

und durch ihre Einr
keit ihrer Stifter eine

nicht weggeworfen , ſondern

wirklich zum
Staatsbeſten werde verwendet ſeyn , ſo

moͤchte — worauf auch mein Antrag geht — dem un —

bedingten Beytritt zum Beſchluß der zweyten Kaͤmmer

wohl nichts im Wege ſtehen .

Uebrigeng bliebe natuͤrlich der Hohen Regierung

vorbehalten , durch naͤhere Unterſuchung der Schule jene

Ueberzeugung noch mehr zu befeſtigen , und etwa auch

durch unmittelbare Verhandlung eines Commiſſaͤrs mit

den jetzigen Vorſtehern und Gruͤndern der Schule die

nach Umſtaͤnden thunlichen Verbeſſerungen in der Art

ihres Sehns und Wirkens elnzuleiten .

aus Staatsmitteln

F5 — Weſſenberg : Als Berichtserſtatter

fand ich mich weder zur Aufſtelung des vollendeten

Ideals einer polytechniſchen Lehranſtalt , noch zu einer

pruͤfenden Kritik des wirklich ſchon beſtehenden Ver —

ſuchs zu Freyburg berufen . Erſteres waͤre unnuͤtz ge⸗

wefen , weil unſere beſchraͤnkten Umſtaͤnde die Vexwirk⸗

lichung des durchaus Vollendeten nicht geſtatten wuͤrden ;

eine pruͤfende Kritik der Anſtalt in Freyburg aber waͤre

von mir Anmaßung geweſen . Denn wie duͤrfte ich

critiſiren , was ich nicht genau kenne ?

Allerdings hielt ich es fuͤr nothwendig , mit eint -

gen Hauptzuͤgen den Geſichtspunet anzugeben , von

velchein din Errichtung einer polytechniſchen Lehranſtalt

ausgehen mißte , um dem Beduͤrfniſſe des Badiſchen

Volks ganz zu entſprechen . Aber dadurch ſollte auf

die Anſtalt zu Freyburg kein Schatten geworfen , fonz

Sai nur angedeutet werden , welche Richtung Diefes

Anſtalt zu wuͤnſchen fey -
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Den Grundfag : Jedem , was ihm gebúhrt , beach -
tend , ùbrigeng aber : yor Alem dag Befte deg geſamm⸗
ten Baterlandeg wuͤnſchend und in ' s Auge faſſend , glaubte
ich allen Verpflichtungen Genuͤge zu thun , indem ich
ſagte , daß eine hoͤhere polytechniſche Lehranſtalt fuͤr das
Loend wahres Beduͤrfniß ſey ; daß eine groͤßere
Stadt mit vielen Gewerben und mit Sammlungen von
Natur - und Kunſtgegenſtaͤnden dafuͤr beſonders ſich eig⸗
ne ; daß unter ſolchen Staͤdten Freyburg vorzuͤglich
wegen des durch edles und ruͤhmliches Privalbeſtreben
bereits ſeit Jahren beſtehenden Inſtituts der Vorzug zu
gebuͤhren ſcheine ; daß dieſes Inſtitut die naͤhere Auf⸗
merkſamkeit der Regierung verdiene , damit ſie ſich von
deſſen Faͤhigkeit , die Beſtimmung einer Landesanſtalt
mit einer Beyhuͤlfe aus der Staatskaſſe zu erreichen ,
uͤberzeugen moͤge; daß endlich in dieſer Voraus ſetzung
der Beytrag von 3000 fl. fuͤr ſehr maͤßig, ja gering
zu achten ſey , und die Groͤße und Wichtigkeit des Zwecks
mit der Zeit auf eine bedeutendere Unterſtuͤtzung An⸗

ſpruch mache .

Der Commiſſionsantrag will den Rechten des der
Anſtalt zu Freyburg zum Grunde liegenden Privat⸗
vereins keineswegs zu nahe treten , ſondern laͤßt es

ihm voͤllig frey , ſich mit der Regierung in ' s Einver —

nehmen zu ſetzen , wie ſeine Verhaͤltniſſe mit den ge⸗
rechten Wuͤnſchen und Forderungen der Geſammtheit
am beſten in Einklang gebracht werden moͤgen. So
viel aber iſt einleuchtend , daß eine Anſtalt , um auf
Unterſtuͤtzung aus der Staatskaſſe Anſpruͤche zu erwer —
ben , ſich das Beduͤrfniß der Geſammtheit , durch deren

Beytraͤge die Staatskaſſe gefuͤllt wird , zum Geſichts —
punct , und die Befriedigung dieſes Beduͤrfniſſes zur
Aufgabe machen muͤſſe

Daß uͤbrigens die hohe Regierung auch die im

Commiſſtonsbericht ausgedruͤckten Wuͤnſche wegen Be —
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gruͤndung von Induſtrieſchulen und Aufbeſſerung

einiger Gymnaſien , da dieß gleichfalls wahre Be —

duͤrfniſſe ſind , berückſichtigen werde , dafuͤr buͤrgt mir

ihr wohlwollender Sinn , ohne daß ich noͤthig haͤtte,

die Aufnahme dieſer Wuͤnſche in den Beſchluß der Kam —

mer in Antrag zu bringen , obgleich ich nicht zweifle ,

daß Sie alle , meine Herren ! viefe Winfhe im Gan :

zen mit mir theilen ,

Frhr . v. Tuͤrkheim : Der Herr Hofrath v.

Rotteck hat , wie es ſcheint , hauptfaͤchlich an dem

Ausdruck „ Staatsanſtalt “ im Commiſſtonsbericht An⸗

ſtand gefunden .
Wenn nun freylich von der Ausfuͤhrung eines

Geſetzentwurfs die Rede waͤre , ſo muͤßte mon daruͤber

in naͤhere Eroͤrterung eingehen , in welchem Grade der

Staat ſich auf die Leitung einer ſolchen Anſtalt einzu⸗

laffen habe . Hier wird eg aber wohl bey der unbe -

ſtimmten Faſſung bleiben fònnen , da im Commifftons -

berichte deutlich genug geſagt it , mwa unter jenem

Ausdruck verſtanden werden folle Es ſollen naͤmlich

3000 fi. bewilligt werden zu Fortſetzung und Erweite⸗

rung der beſtehenden Privatanſtalt , wenn die Regierung

ſich zuvor durch Sachverſtaͤndige uͤberzeugt haben wuͤr⸗

de , daß das Privatunternehmen eine Baſis gewaͤhre,

woraus kuͤnftig ein groͤßeres Inſtitut entſtehen koͤnnte ,

welches dann unter Leitung und Aufſicht der Regie⸗

rung zu ſtellen ſeyn wuͤrde . Fuͤr jetzt ſollte alſo die

Priyatanftalt niht aufgehoben , fondern nur ein Ber -

fuh gemacht werden , ob niht hieraus cine gröfere

Anſtalt hervorgehen koͤnne .

HSHebel : Schon in der Commiſſion war davon

die Nede, ob eine allgemeine Landesanſtalt , wie die
hier in Frage ſtehende , wuͤnſchenswerth ſey , und ich



104 Protokolle der Erſten Kammer

halte eine ſolche allerdings fuͤr wuͤnſchenswerth. Waͤre
noch kein Anfang , kein Keim zu einer ſolchen Anſtalt
vorhanden , ſo wuͤrde wohl die frequenteſte Stadt des
Landes zu Errichtung dieſer Anſtalt die geeignetſte ſeyn .
Nun iſt aber in Freyburg ſchon ein ſolcher ſchoͤner Keim
entſproſſen , und wenn die Umſtaͤnde der dortigen An —
ſtalt ſo ſind , wie ſie geſchildert worden , deſſen ich
uͤberzeugt bin , ſo wird wohl Freyburg am geeignetſten
zu einer ſolchen zukuͤnftigen hoͤhern polytechniſchen Lan⸗
desanſtalt ſeyn , und ich moͤchte nur wuͤnſchen , daß es

moͤglich wuͤrde, in Zukunft einen hoͤhern Zuſchuß als
den angetragenen , zu verwilligen , um bald ein ſolches
wohlthaͤtiges Inſtitut in ' s Leben zu rufen .

Bahari : Ob das polytechniſche Inſtitut zu
Freyburg unterſtuͤtzt werden ſoll , ſcheint nicht Gegen⸗
ſtand des Streits zu ſeyn , ſondern , wie ich glaube ,
koͤmmt hier wieder dieſelbe Frage in Anregung : Ob es
nicht raͤthlicher ſey , einen Antrag der zweyten Kam —
mer entweder ſchlechthin anzunehmen , oder zu verwer —
fen , als mit Verbeſſerungsvorſchlaͤgen zu begleiten ?
Solche Verbeſſerungen koͤnnen empfindlicher ſeyn , als
wirkliche Verwerfung . Zudem moͤchten die im Bericht
gemachten Vorſchlaͤge nicht von der Beſchaffenheit ſeyn ,
daß deßhalb der Beſchluß der zweyten Kammer zu
veraͤndern waͤre. Denn es wird zuvoͤrderſt auf eine
Unterſuchung der beſtehenden Anſtalt angetragen . Aber
dieſe wird die Regierung ſchon von ſelbſt anſtellen,
unſere Sache iſt es niht , folde in Antrag zu brin -
gen . Auh den andern Vorſchlag wird die Regierung
ohnehin in ' s Werk ſetzen , ſo wie die Anſtalt uner den
beſondern Schutz des Staates geſtellt wird . Aus die⸗
ſen Gruͤnden ſtimme ich mit dem Herrn Hofrath v.
Rotte ? auf unbedingien Veytritt zu den ung mitges
theilten Beſchluͤſſen der zweyten Kammer .



—

als
Beyſatz vorzuſchlagen . Hinſicht

Ein und vierzigſte Sitzung vom 3. Wee 105

Frhr . v. Tuͤrkheim : Die Bemerkungen des

Redners vor mir ſcheinen eigentlich dahin zu gehen ,

daß ſich die Deſiderien , welche die Commiſſion noch

zu den Beſchluͤſſen der zweyten Kammer beygefuͤgt hat ,

gewiſſermaßen von ſelbſt verſtehen , und eg daher un -

noͤthig ſeye , ſolche ſtatt eines unbedingten Beytritts ,

tich deg einen . Punc -

teg bin th damit gang einyerftanden , naͤmlich wenn vom

Staat 3000 fl . zur Emporbringung der Anſtalt verwil —

ligt werden , ſo duͤrfte es ſich allerdings von ſelbſt

verſtehen , daß die Regierung ſich auch eine Aufſicht

und Leitung derſelben vorbehalte . Etwas anders ver⸗

haͤlt es ſich jedoch mit der Bedingung , dag die Cin -

richtung der Anſtalt vorher unterſucht werde , ehe die

vorgeſchlagenen 3000 fl. auf ſie verwendet werden ;

wird dieſe nicht aus druͤcklich beygeſetzt , ſo verſteht ſie

ſich nicht von ſelbſt , ſondern die Verwilligung iſt un —

bedingt , es mag nun das Reſultat einer naͤhern Unter —

ſuchung der beſtehenden Einrichtung ausfallen , wie es

wolle .

Uebrigens bin ich bey dem lebhaften Intereſſe , wel⸗

ches ich fuͤr jede nuͤtzliche Anſtalt an dem Ort meines

Aufenthalts und Wirkens fuͤhle , ganz beruhigt , und

uͤberzeugt , daß auch die bis jetzt beſtehende polytech⸗

niſche Privatanſtalt die naͤhere Unterſuchung keineswegs

zu ſcheuen habe .

v . Rotteck : Allerdings wird die Anſtalt ſolche

Unterſuchung nicht nur nicht ſcheuen , ſondern vielmehr

mit Freuden annehmen . Aber es ſcheint mir umoͤthig

deßhalb einen Vorbehalt auszuſprechen . Die Regierung ,

bevor ſie die Antraͤge der beiden Kammern durch eige⸗

nen Beytritt zum Gefez erhebt , wird ſchon von ſelbſt

ſolche Unterſuchung anordnen . Was aber die Unter⸗

werfung der Anſtalt nicht nur unter die Oberaufſicht
$
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ſondern auch unter die Leitung der Regierung be⸗
trifft , ſo kann die Beſtimmung des Verhaͤltniſſes nicht
bier geſchehen , ſondern blos das Reſullat einer Ber -
bandlung mit den bigperigen Eigenthuͤmern der Anſtalt
ſeyn . Dieſe Gruͤnder der Anſtalt werden uͤbrigens
ſicherlich zu Allem freudig die Hand bieten , was die
Emporbringung der Schule und die Erweiterung ihres
Wirkens befoͤrdern kann Auch iſt es ſchon der ganz
urſpruͤngliche , von ihnen ſelbſt geſetzte Zweck des In⸗
ſtituts , dem ganzen Lande und nicht blos einer Stadt
oder Provinz auzugehoͤren oder nuͤtzlich zu ſeyn .

Hebel : Wenn etwas Erfreuliches zu Stande
kommen ſoll , ſo kann ich nur auf eine allgemeine Lans
deganftalt antragen , nd gwar in der Art , daß dieſelbemit den Loealſchulen in Verbindung geſetzt wuͤrde, ſo
daß die Schuͤler von dieſer in die hoͤhere Landesanſtalt
eintreten . Man koͤnnte ſich freylich hierin einen allzu⸗
großen Aufwand denken , allein ich glaube nicht , daß
ſich ein ſolcher ergeben wuͤrde . Bey den meiften unfez
rer Mittelſchulen iſt ſchon hierzu vorgearbeitet , da ſie
nicht mehr allein fuͤr gelehrte Zwecke , ſondern durch
mannichfaltige Lehrgegenſtaͤnde zu einer hoͤhern Gewerbs —
cultur vorbereitet ſind . Da nun in Freyburg ſich ſchon
ein edler Reim entwidelt þat , fo wird dort eine ſolche
polytechniſche Centralanſtalt leicht errichtet werden koͤnen .

Frhr . v. Weſſenberg : Auch ich habe mich in
dem Commiſſtonsbericht ſowohl als heute beſtimmt und
aus voller Ueberzeugung dafuͤr ausgeſprochen , daß nur
eine polytechniſche Landesanſtalt dem Beduͤrfniß
genuͤgend abhelfen koͤnne; daß ich mich aber in Hins
ſicht der Privatanſtalt zu Freyburg gerne der Hoffnung
hingebe , fe mit Unterfågung der Staate - und etwa
auch anderer Beyhuͤlfe zur Beſtimmung einer Lanbes
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anftalt fich erheben zu fehen . Auch die Ueberzeugung

habe ich ausgeſprochen , daß die beſte polytechniſche

Anſtalt nur dann ihre Beſtimmnung gang erreichen wer⸗

de , wenn in den Staͤdten des Landes gute Induſtrie —

ſchulen zu Stande kommen . Uebrigens behalte ich mir

vor , wenn die Discuſſton geſchloſſen iſt , eine beſtimmte

Schlußfaſſung nach dem Sinne des Commiſſionsberichts

vorzuſchlagen .
Nach einigen weitern Erklaͤrungen des Hofraths

b. Rotted und des Bisthumsverweſers Srn V,

Weſſenberg ſchlag endlich der letztere vor :

Meinerſeits will ich mich damit begnuͤgen , wenn

in den Beſchluß der erſten Kammer , welcher der zwey —

ten mittgetheilt wird , der letztern erklaͤrt wird : Man

ſtimme ihren Antraͤgen und Beſchluͤſſen in der Voraus⸗

ſetzung bey , daß die Regierung ſich nach gepflogener

Unterſuchung von der Faͤhigkeit der in Freyburg beſte⸗

henden Anſtalt , ſich mit einer Beyhuͤlfe aus der Staats⸗

caſſe zu der Beſtimmung einer polytechniſchen Lande v⸗
auſtalt zu erheben , uͤberzeugen werde ,

Der Hofrath v. Rotteck und der Frhr , V, Tuͤrk⸗

heim treten dieſem Antrag bey ; — der erſte aus

dem Grund , weil auf ſolche Weiſe in der That der

Antrag der zweyten Kammer vollkommen geneh —

migt erſcheine , und in der — freylich uͤberfluͤſſigen —
„ Vorausſetzung “ daß blos dasjenige ausgeſprochen
werde , was ſich von ſelbſt verſtehe .

Zahariå : JH glaube niht , daf e $ dem par -

lamentariſchen Rechte gemaͤß iſt , einen Beſchluß der

vorliegenden Ait , den Die eine Rammer an vie andere

gelangen laͤßt, zu motiviren ; — ſonſt koͤnnen leicht

Spannungen veranlaßt werden . Si

n

ee
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Frhr . Y. Weffenberg : Weder die Verfafung ,
noch die Geſchaͤftsordnung enthaͤlt ein Wort , dag die

Vorausſetzung der Motive in den Mittheilungen oder

Erwiederungen der Erſten Kammer an die zweyte un⸗

terſagte , ſondern es entſpricht auch ganz dem Vertrauen ,
das eine Kammer der andern widmet , wenn ſie ihr
die entſcheidenden Motive mittheilt , warum ſie einem

Beſchluſſe beytritt .

Frhr . v. Tuͤrkheim : Ich hoͤre zu oft in dieſer
Kammer , daß man bedenklich finden will , und als ein

Unheil vor Augen ſtellt , nur ein Jota an den Be —

ſchluſſen der andern Kammer zu aͤndern . Solche Furcht
mochte leicht fuͤr die Freyheit unſerer Berathung gez
faͤhrlich ſeyn ; und wenn ſelten zwey Individuen uͤber

irgend einen Gegenſtand ganz derſelben Anſicht ſind ,
um wie viel weniger koͤnnen es zwey moraliſche Koͤr —

per , wie unſere beiden Kammern , ſeyn ; ich glaube
daher , daß es nicht unerwartet und nicht empfindlich
fuͤr die eine ſeyn koͤnne, wenn die andere bisweilen

Zuſaͤtze oder Abaͤnderungen in einzelnen Puncten vor —

ſchlaͤgt.

Zachariaͤ : Der Gegenſtand des Streites iſt nicht

der , ob die Kammer ſelbſtſtaͤndig ihre Beſchluͤſſe faf -
fen , cb fie ihre Rette in Beziehung auf die zwepte
Kammer wahrnehmen und Durchfåhren fole ; fondern

gang allein der , ob fie niht befer thue , fidh einer

folchen Wo r tfafung in ihren Der jweyten Kommer mit -

zutheilenden Beſchluͤſſen zu enthalten , welche zu Mig -
deutungen und Spannungen Veranlaſſung geben koͤnnte .

Nicht das Weſentliche , ſondern nur das Unwe —

ſentliche ſollte nach meiner Meinung nicht hierzu
Veranlaſſung werden .
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v . Rotteck ſchlaͤgt als Ausweg die bisherige

Uebung vor , die etwaige Abaͤnderung in Form eines

Wunſches im Protokoll niederzulegen , was die naͤm⸗
liche Wirkung haben duͤrfte .

Der Frhr . V. Weſſenberg beſteht auf feinem

Antrag .

Auf die vom hohen Praͤſidium gehaltene Um —

frage erklaͤrte ſich die Kammer mit Ausnahme von

zwey Mitgliedern mit dem Commiſſionsantrag nach der

von dem Frhru . v. Weſſenberg vorgeſchlagenen Ver⸗

beſſerung einverſtanden .

Die Tagesordnung fuͤhrte auf die Discuſſion uͤber

den in Betreff der Aufhebung deg Lande

rehtgfageg 2154 . vorgelegten Geſetzentwurf.

Der Fihr . v. Tuͤrkheim und der Hofrath v.

Rotteck ſtimmen dem Antrage der Commiſſton bey ,

letzterer mit dem Beyſatz ; er muͤſſe dabey bedauern ,

daß ihm nicht auch vergoͤnnt ſey , mit der Abfaſſung

deg 6. 2154 . zugleich auch — mwas dem ganzen Land

erfreulich ſeyn muͤßte — auf Abſchaffung aller 2281

Artikel des Landrechts zu votiren .

Die Kammer

— 660 g

nah dem Antrage der Commiſſion mit Stimmenein⸗

helligkeit
die Annahme des vorgelegten Geſetzentwurfs .

Der Tagesordnung zu Folge erſtattete hierauf der

Staatsrath Frhr . v . Tuͤrkheim Bericht uͤber die

Motion des geh . Hofraths Zachariaͤ wegen Ausglei —

chung der ſeit 1809 getragenen Kriegslaſten .

Beylag e Ziffer 129 .

Von dem hoͤhen Praͤſidium aufgefordert , ver⸗
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las der geh . Hofrath Zachariaͤ die in ſeiner Motl⸗

virung geſtellten Antraͤge.

v. Rotteck : Ich habe ſchon damals , als ich die

Motion deg Herrn geh . Hofraths Zachariaͤ unter —

ſtuͤtzte, bemerkt , daß ich es nur deß wegen thue ,
weil dieſelbe einen Weg bahne , worauf die Sache der

Kriegskoſtenausgleichung an die zweyte Rammer ge ' anz

ge , wodarch alſo das Bedenken gehoben werde , wel —

ches bis jetzt allein noch der von der Erſten Kammer

auszuſprechenden Verwerfung des Geſetzentwurfs , ſo
wie er vorgelegt worden , im Wege ſtund . Derſelbe
Grund muß mich alſo auch beſtimmen , auf Annahme
des Antrags zu ſtimmen , wobey ich jedoch aus druͤcklich
erklaͤre , daß ich dadurch keineswegs auch eine Billi —

gung feineg volen Ynhalts augfprechen wil . Ža ,
ich fege tey , daf ich úber Mandheg darin ert dann

mit Beſtimmtheit votiren fónnte , wenn idh einmal die

Geſinnungen , Wuͤnſche und Ynterefen der in der zwey⸗
ten Kammer ſtitzenden naͤhern Vertreter aller einzel —
nen Landestheile daruͤber vernemmen . Denn es han —
delt ſich hier nicht mehr um ein Rechtsgeſetz , oder

uͤberhaupt um ein ſolches , das noch allgemeinen
Principien zu entwerfen waͤre, ſondern um Abwaͤ—⸗

gung der verſchiedenen Verhaͤltniſſe und Wuͤnſche der

einzelnen Landestheile gegen einander , und dann um

die Geneigtheit des Volkes , den etwa als vor —⸗

zuͤglich bedruͤckt erſcheinenden Gegenden ans Gruͤnden

bloßer Billigkeit und Humanitaͤt aus Geſammt⸗-
mitteln einige Verguͤtung zu leiſten .

Indem ich alſo , jedoch mit der oben ausgeſpro⸗
chenen Verwahrung , dem Commiſſſonsantrag in Ruͤck⸗

ſicht der beiden Puncte der Zach ariaͤ' ſchenMotion

zum Behuf der Mittheilung derſelben an die zweyte

Kammer beytrete , muß ich dagegen dem dritten Punct ,
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welcher einen nenen , von ber Commiffion felbg , aug

Untag der vom Herrn Berihtherftatter erhobenen Mo -

tion , geſtellten Antrag enthaͤlt , mich entſchieden wider —

ſetzen . Denn dieſer dritte Punct — Abrechnung
der Gemeinden unter ſich — fuͤhrt uns genau

auf daſſelbe Prineip zuruͤck , welches wir in Bezug auf
die Ausgleichung im ganzen Staat , als durch —

aus unhaltbar und rechtswidrig verworfen haben , und

welches wir daher ohne Widerſpruch mit uns ſelbſt ,
im kleineren Kreiſe ſo wenig als im groͤßeren anerfen -

nen koͤnnen . Auch hier wuͤrde ein Geſetz gegeben mit

ruͤckwirkender Kraft , auch hier handelte es ſich
um Erſchaffung von Schulden und Forderungen fuͤr

Perſonen , welche die wahren Schuldner und Glaͤubiger

nicht ſind . Denn nicht aus Billigkeit oder Humanitaͤt ,

ſondern angeblich von Rechts weg en wuͤrde man den

einzelnen Gemeindegliedern unter ſich oder gegen die

Gemeinde Verbindlichkeiten oder Forderungen zuſprechen ,

und der Grund ſolchen Ausſpruchs waͤren alte That —

ſachen , fuͤr welche man erſt jetzt das Geſetz , alſo

ein ruͤckwirkendes gaͤbe; anderer Gruͤnde nicht zu

gedenken , welche ich ſchon in fruͤheren Vortraͤgen als

wider das Ausgleichungsgeſetz in Gemeinden ſtreitend ,

aufgefuͤhrt habe .

Frhr . v. Tuͤrkheim : Die Diſtinction zwiſchen dem

zweyten Gliede im Antrag des Proponenten und dem von

der Commiſſton vorgeſchlagenen Dritten kann ich nicht

einſehen . Das zweyte , wie das dritte Glied enthaͤlt
weiter nichts , als die Bitte um einen Geſetzvorſchlag ,
wodurch der Ungewißheit hinſichtlich der Auseinander —

ſetzung der Kriegsleiſtungen , ſo wie in den Bezirken ,
ſo auch in den einzelnen Gemeinden ein Ende gemacht
wuͤrde. Das eine iſt ſo nothwendig als das andere ;

durch das eine ſo wenig als das andere wird der Jn -

Protokolle der J. Kammer . zr Bd. 9
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halt des Geſetzes vorgreifend angegeben , oder ausge :

ſprochen , wie weit ſtrenges Recht reiche , und was

weitere Ausfuͤhrung bereits im Allgemeinen ausgeſpro⸗

chener poſttiver Beſtimmungen oder Ausfuͤllung einer Luͤcke

ſeye ; blos die Nothwendigkeit iſt dadurch anerkannt ,

daß endlich Regeln des Verfahrens gegeben werden . Das

Uebrige wird ſich ſeiner Zeit bey Vorlage des Geſetzent⸗

wurfs zeigen .

v. Rotteck : Der Unterſchied zwifhen jenen Punes

ten iſt klar : wenn die Geſammtheit ſich entſchließt , in

Betrachtung der von ihr erkannten Ueberlaſſung gewiſ —
fer Gegenden oder Gemeinden denſelben eine Unterſtuͤ—
tzung oder billige Verguͤtung zu gewaͤhren ; ſo iſt dieſer

Entſchluß nur fuͤr ſie ſelbſt , und fuͤr die Zukunft ver —

bindlich oder wirkſam ; wenn ſie aber ausſpricht , es

ſollen wegen der laͤngſt geſchehenen Thatſachen zwiſchen

den Buͤrgern einer Gemeinde oder aller Gemeinden

dieſe oder jene Forderungen und Schulden Statt

finden , ſo nimmt ſie nicht ſich ſelbſt etwas vor , ſon —

dern ſie legt den Unterthanen etwas auf , ſie gibt die —

ſen ein ruͤckwirkendes , naͤmlich laͤngſt verfloſſene Faͤlle

regelndes Geſetz . Je nachdem naͤmlich ein ſolches Ge⸗

ſetz lautet , wird z. B . der Bürger A oder B entweder

zahlen oder empfangen , und mehr oder weniger , bei —

des nicht nach beſtehenden oder zur Zeit der That be —

ſtandenen , ſondern nach erſt jetzt zu gruͤndendem Recht .

Frhr . v. Weſſenberg : Der Antrag des Herrn

geh . Hofraths Zachariaͤ geht dahin :

Erſtens , daß die Commiſſion wegen der zur Mus -

gleichung der vergangenen Kriegslaſten noͤthigen Unter⸗

ſuchung fortgeſetzt , und

Zweytenus ein Geſetzentwurf uͤber Verguͤtung nach

Grundfaͤtzen der Billigkeit begehrt werde .
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Da die hohe Kammer fih bereits von der Un -

moͤglichkeit einer Ausgleichung nach Grundſaͤtzen des

Rechts uͤberzeugt hat ; ſo muß ich mich aufs beſtimm⸗
teſte gegen das Fortbeſtehen jener Commiſſion , die dem

Lande ſo viele Koſten ohne Reſultat veranlaßt , erklaͤren .

In Anſehung des andern Puncts muf ih Folgen -

des bemerken :

Bey den Maaßregeln der Billigkeit in Sachen ,
wo eigentlich das Recht entſcheiden ſollte , laͤuft man

gar zu leicht Gefahr , waͤhrend man gegen den Einen

billig ſeyn will , gegen den Andern ungerecht zu wer⸗

den . Nicht als ob die wahre Billigkeit mit dem Recht

im Gegenſatz ſtuͤnde . Nichts weniger als dieß . Viel —⸗

mehr ſagt das deutſche Spruͤchwort ſehr treffend : Was

dem Einen billig iſt , muß dem Andern recht ſeyn .
Eine Sache hoͤrt demnach auf , billig zu ſeyn , ſobald

ſte nicht gerecht iſt . Wenn alſo dem Einen , der waͤh—

rend des Kriegs vorzuͤglich gelitten hat , eine Verguͤ —

titng geletftet werden fol ; fo verlangt die Biligfeit ,
dag man folhe Vergůtung auch jedem andern ange -

deihen laffe , der im gleichen Fale fich befindet . Ja ,

dieß fordert ſelbſt das ſtrenge Recht , weil pier die

Verguͤtung durch die Geſammtheit , d . i . durch die

Beytraͤge aller Einzelnen geſchehen ſoll . Was wuͤrde

alſo gewonnen , wenn in vorliegender Sache ſtatt deg

Maaßſtabs des Rechts ein Maaßſtab der Billigkeit an⸗

gewendet werden wollte ? Das Geſchaͤft wuͤrde eher noch
erſchwert als erleichtert , und es waͤre ſein Gang eben

ſo unſicher . Wir liefen dabey beſtaͤndig Gefahr , waͤh—
rend wir auf der einen Seite billig ſeyn wollten , auf
der andern ungerecht zu ſeyn . Das Werk waͤre die

Rofen niht werth , Jh ſtimme demnach auf Verwer⸗

fung des Antrags .

Reg . Com . geh . Ref . v. Baur : Ich bin von der

9 *
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Regierung blog dazu beauftragt , diejenigen Aufklaͤrun⸗

gen zu geben , welche in faetiſcher Hinſicht erforderlich

ſeyn werden . In dieſer Beziehung wird ſich der Streit ,

welcher zwiſchen dem Herrn Staatsrath v. Tuͤrkheim

und dem Herrn Hofrath v. Rotteck Statt gefunden hat ,

leicht loͤſen.
Es iſt unterſtellt , als ob gar keine verbindlichen

Dispoſitionen uͤber die Vertheilung der Kriegslaſten in

den Gemeinden vorlaͤgen . Dem iſt nicht alſo . Die

Regierung hat bisher die Ausgleichung in dem Ge —

meindsverband hintangeſetzt , nicht aus dem Grund ,

als ob keine rechtsguͤltige Normen dazu vorlaͤgen , fon -
dern deßhalb , weil dieſe Ausgleichungen im Gemeinds⸗

verband mehr oder weniger von der allgemeinen Auge

gleichung abhaͤngen. Erſt wenn die allgemeine Aus —

gleichung Statt gefunden , kann die ſpecielle in den

Gemeinden geſchehen . Denn wenn das Reſultat der

allgemeinen Ausgleichung ein Guthaben einer Gemeinde

darſtellt , ſo wird ſtch die Ausgleichung in diefer Gez

meinde anders geſtalten , oder wenigſtens viel leichter
ſeyn , als im umgekehrten Falle .

Wenn aber der Herr Bisthumsverweſer v. Weſ —

ſenberg glaubt , alle Ausgleichung ſey zu unterlaſſen ,

weil die Liquidation nicht moͤglich ſey , ſo kann ich die

Verſicherung ertheilen , daß die Liquidation ohne Zwei⸗

fel zu demjenigen Grade von Zuverlaͤßigkeit erhoben

werden kann , welcher zu den Operationen , die in der

Abſicht der hohen Kammer liegen , erforderlich iſt . Je

weiter man bey der Liquidatlon vorgeſchritten iſt , mit

deſto groͤßerer Zuverſicht kann man dieſes einſehen .

Frhr . v. Weſſenberg : Fuͤr die Ausgleichung
nach der Billigkeit , wie fuͤr die Ausgleichung nach

ſtrengem Rechte wuͤrde es an einer ſichern , zuverlaͤßigen
Unterlage fehlen . Alle unſere Commiſſionsberichte , auch
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die Faller ' ſche Arbeit , auch die Motion , womit wir uns

jetzt beſchaͤftigen , liefert den klaren Beweis von der Un⸗

moͤglichkeit , das Chaos der geſchehenen Leiſtungen zu ent —

wirren , und das Mehr oder Weniger derſelben umfaſſend
und mit Richtigkeit auszumitteln . Wozu ſollen denn dem

Lande neue Koſten gemacht werden fuͤr ein Werk , das

bey weitem die Koſten nicht werth iſt ?

Frhr . v. Tuͤrkheim : Man iſt im Irrthum , wenn

man glaubt , es liegen uͤber dieſen Gegenſtand gar keine

Beſtimmungen vor . Die vorliegenden beduͤrfen entweder

blos der Anwendung oder der naͤhern Ausfuͤhrung . Daß

aus geglichen werden ſolle , iſt ausgeſprochen z alle Schwie⸗
rigkeiten muͤſſen ſich mithin loͤſen.

Irhr . v. Weſſenberg : Wenn wirklich , wie der Herr
Staatsrath v. Tuͤrkheim verſichert , ſchon fruͤher geſetzliche

Beſtimmungen vorliegen , wornach Ausgleichungen fuͤrs

Vergangene zwiſchen den Gemeinden und in denſelben
getroffen und berichtigt werden koͤnnen ; ſo ſehe ich nicht

ein , warum wir erſt um ein Geſetz dafuͤr bitten ſollen .

Es iſt dann lediglich Sache der Adminiſtration , die An -

wendungen der vorhandenen geſetzlichen Beſtimmungen
anzuordnen .

v . Rotteck : Allerdings ! Nach den ſchon vorhan —
denen Geſetzen — gleich viel , ob viel oder wenig , dunkel

oder klar — muͤſſen die vorigen Anſpruͤche der Gemeln —

debuͤrger gegen einander entſchleden werden . Thut es

Noth , die Geſetze auszulegen , ſo wird zwar der Geſetz⸗
geber eine authentiſche Auslegung machen , aber nur in

abstracto und får die Bufunfts die Ausiegung in concreto
får irgend foon vorhandene Zåle fann nur die Admini -

firation ober der Richter geben . /
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Der Frhr . v . Tuͤrkheim verliest hierauf die ſchon

im Jahre 1820 in der Kammer in dieſem Betreffe ge -

machten Vorſchlaͤge .
Auf die von dem hohen Praͤſ idium geſtellten

Fragen :
I ) ob die Rammer den beiden erften Gliedern deg

Eiana beytrete ?
und

2 ) ob dieſelbe dem dritten Puncte dieſes Antrages
ihre Zuſtimmung ertheile ?
wurde von der Kammer

ad 1 ) gegen 3 Stimmen

beſchloſſen :
dem Commiſſtonsantrage beyzutreten .

ad 2 ) mit 9 Stimmen gegen 7 auch dem dritten

Puncte deg Commiſſionsantrages die Zuftimmung zu er -

theilen .

Der Staatsrath Frhr . v. Tuͤrkheim nimmt ſtatt

der auf die Tagesordnung geſetzten Begruͤndung ſeiner

Motion wegen Ausgleichung der Kriegslaſten in den Ge —

meinden , dieſelbe zuruͤck, da er nunmehr in dem vorigen

Beſchluß ſchon ſeine Abſicht erreicht habe .

Zachariaͤ .
v. Rotteck .
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Beylag e Ziffer 127.

tudwig von Gottes Gnaden ,

Großherzog zu Baden , Herzog zu —A

gen , Landgraf zu Nellenburg , Graf zu Sa —

tem , Peterghaufen und Nanan w. fe w,

Wir haben Uns bewogen gefunden , den Kriegsrath

Hauer får die Hertheidigung und Erlåuterung dér Miti -
tårrechnungen pro E82 und pro 1834 Und deg Milikaͤr⸗
frohnd - Fuhrweſens zu Unſerm Regierungscommiſſaͤr zu

ernennen .

Unſere Regierungscommiſſion hat dieſes zur Kennt⸗
niß der beiden Kammern Unſerer getreuen Staͤnde zu

bringen . Gegeben Karlsruhe den 17 . Nov . 1822

Ludwig .

Vdt . Berſtett .

Auf Befehl Sr . Koͤniglichen Hoheit

Frey .
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eyt age Ziffer 128 .

Durchlauchtigſter Großherzog !

In Betrachtung , daß der 8. 8. der Conſtitution

ausdruͤcklich verordnet , — was ohnehin ſchon das allge⸗

meine Recht erheiſcht — daß alle Badner ohne Unterſchied

zu allen oͤffentlichen Laſten beytragen ſollen , und daß die —

ſes Rechtsgebot ſich auf Kriegslaſten nicht minder als auf
jene des Friedens bezieht , dann in fernerer Erwaͤgung ,

daß , wenn nicht ein vorhergehendes Geſetz fuͤr die wirk —

lich gleiche Vertheilung der jewells von der Staats gewalt
mittelbar oder unmittelbar aufgelegten Kriegslaſten —

durch Ausgleichung oder Verguͤtung — die beſtimmten

Principien und Regeln ausgeſprochen , alsdann kaum

moͤglich bleibt , erſt hintennach durch ſpaͤtere Verfuͤgun —

gen oder Geſetze die ſchon geſchehenen Leiſtungen
ins rechtliche Gleichmaaß zu bringen — wovon die

Verhandlungen uͤber den Geſetzentwurf , die Ausglei —

chung der alten Kriegslaſten betreffend , den eindring⸗

lichſten Beweis geben — endlich in Erwaͤgung , daß die

Vorlage des eben genannten Geſetzes das klarſte Auer —⸗

kenntniß von der politiſchen und Rechtsnothwendigkeit
einer ſolchen Vertheilung auch in kuͤnftigen Kriegsfaͤl —
len in ſich ſchließt , hat die erſte Kammer Allerhoͤchſt⸗

Ihrer getreuen Staͤnde in ihrer 4oſten oͤffentlichen Sitzung
am 29 . November beynahe einhellig beſchloßen , an

Euer Koͤnigliche Hoheit die ehrfurchtsvollſte Bitte um

Vorlage eines Geſetzes ergehen zu laſſen , wodurch die

Grundſaͤtze fuͤr die in Zukunft zu geſchehende moͤglichſt

gleiche Vertheilung der von der Staatsgewalt aufer⸗

legten Kriegslaſten , mittelſt Ausgleichung oder mittelſt

Verguͤtung , ausgeſprochen , und die Vollziehung oder

naͤhere Anwendung ſolcher Grundregeln auf die jeweils
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vorhandenen - Umftånde und Kriegõlagen nach §. 63 :

Nr , 2 , der Conftitution in Kriegsfaͤllen aufzuſtellenden

FE unter Verantwortlichkeit uͤbertragen

wuͤrd

— Namen der unterthaͤnigſt treu gehorſamſten
Erſten Kammer der Staͤndeverſammlung .

Beylage Ziffer 1209 .

è
Commiſſionsbericht

úber

Die Motion deg geh . HofrathsZaharik , die ,

Ausgleichung der ſeit dem Jahr 1809 ge traz
genen Kriegslaſten betreffend ,

Erſtattet

von dem Staatsrath Frhrn . v. Tuͤrkheim .

Die Commiſſion , welcher in der letzten Sitzung die

Motion des Herrn geh . Hofraths Zachariaͤ in Be -

treff der Kriegskoſtenliquidation zur Begutachtung zu -

gewieſen wurde , hat mich beauftragt , ihre Anſicht der

Sache mit wenigen Worten vorzutragen .

Dieſe Motion kann nach ihrem ganzen Inhalte als

das ſich von ſelbſt ergebende Reſultat der von der ho —

hen Kammer bereits uͤber Den Gegenfand der Kriegs -

koſten Ausgleichung gefaßten Beſchlaͤſſe betrachtet wers

den ; —auch ich , nachdem ich meine abweichende Anſich⸗
ten Schritt fuͤr Schritt vertheidiget habe , ſehe mich durch
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jene Befhlåfe auf denfelben Punct zuruͤckgedraͤngt, und

muf mih nun , da nichts anderes mehr ùbrig bleibt ,
der Motion anfcpliefen .

Borauggefegt wird , daf man in jedem Falle alls

gemein von der Unmoͤglichkeit uͤberzeugt ſey , hinſichtlich
der Kriegskoſten von dem Fahre 1800 an , jede Mus -

einanderſetzung und Herauszahlung gaͤnzlich niederzu —
ſchlagen ; gegen eine ſolche Meinung iſt in den bishe⸗
rigen Verhandlungen genug geſagt .

Es iſt aber in der Sitzung vom 23 . July d. J .
der Grundſatz einer allgemeinen und vollſtaͤndigen Aus⸗

gleichung aller Kriegskoſten nach ſtrengem Recht
verworfen werden ; — folglich kann nur noh aufi :
nem Vergleichsweg , worauf wiederholt hingedeutet wur —

de , und nach Billigkeitsgruͤnden eine Gleichſtellung der

einzelnen Landestheile verſucht werden . Daher muß
vorerſt auf Vollenduag der Liquidation gedrungen wer —⸗

den , weil eine nur auf Billigkeit , und alſo gewiſſerma⸗
ßen auf Convenienz — ohne ſtrenge Rechtsverbindlich⸗
lichkeit gegruͤndete Verguͤtung von dem Reſultat die —

ſer Liquidation abhaͤngig gemacht und nach demſelben
beſtimmt werden kann .

In der letzten Sitzung iſt nunmehr auch der Ge —

ſetzentwurf der Regierung foͤrmlich verworfen worden ,
folglich muß man , da die Sache damit nicht abgethan
ſeyn kann , ſeiner Zeit einen andern erwarten .

Zwar hat ſich die Kammer daruͤber nicht hinlaͤnglich
erklaͤrt , ob ſie in ihrer Mehrheit den Geſetzentwurf blos

darum , weil er auf den Grundſatz ſtrengrechtlicher Ver —⸗

guͤtungspflicht gebaut ſchien , oder auch , weil er ſich auf
die ſogenannten Centrallaſten beſchraͤnkte, verwerfe ,
allein iſt Erſteres der einzige Grund , ſo kann man jetzt
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ohne im Boraug Unterfheidungen zu machen , nur die

fortgefegte Liquidation saller Kriegskoſten im Mge -

meinen verlangen , um fich nah deren Ergebniß in dem

billigen Ermefen befimmen zu laſſen ; war aber Letzte —

res der Fall , hat man wirklich ſchon anerkannt , daß

auch die nicht zu den Central⸗Kriegslaſten gehoͤrige Gat —

tungen von Kriegskoſten in das Geſetz gehoͤren, ſo iſt

natuͤrlich , daß man ihre Aufnahme in den neuern Ent —

wurf begehren muf .

So . ergiebt fich alfo in bem einen wie in dem an =

dern Fall der Inhalt der Motion alg Folge der bereit

gefaßten Beſchluͤſſe . Er iſt uͤbrigens ſchon in der Mo —

tionsanzeige woͤrtlich ſo angegeben , wie er in die , an

Se . Koͤnigliche Hoheit zu ſtellende , Bitte aufzunehmen

ſeyn duͤrfte , und es wird dabey nichts zu erinnern ſeyn .

Die Commiſſion hat aber aber zugleich aus der

von mir in der letzten Sitzung angezeigten Motion ,

welche ohnehin nur eine Ergaͤnzung der in Beziehung

auf die KriegSfoften von der Regierung zu erbittenden

Geſetzvorſchlaͤge beabſichtigte , Anlaß genommen , ihren

Antrag , womit ſie nicht , wie ich fuͤr meine Perſon als

Proponent , an weitere Geſchaͤftsfoͤrmlichkeiten gebunden

iſt , auf dieſe Ergaͤnzung auszudehnen .

Es handelt ſich naͤmlich von den Vorſchriften fuͤr

die Kriegskoſtenabrechnung in den einzelnen Gemeinden ,

welche mit der allgemeinen Landesausgleichung in ges

nauer Verbindung fehbt , gleichwop ! aber von Diefer

letztern verſchieden iſt , und auch ohne dieſelbe geſche —

hen koͤnnte und muͤßte .

Es iſt fruͤher ſchon bemerkt worden , daß alle Kriegs —

leiſtungen — mit Ausnahme einzelner Unregelmaͤßigkei⸗
ten —immer nur an Gemeinden gefordert worden ſind ,
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daher die Landesausgleichung — oder wie man dag ,

was nach verworfener Rechtsverbindlichkeit gleichwohl
geſchehen ſoll , ſonſt nennen mag — immer nur auf die

Gemeinden geht . Allein diefe auf Gemeinden repar -

tirte Kriegsleiſtungen ſind theils von denſelben als

moraliſchen Perſonen wirklich ſelbſt geleiſtet , theils aber

ihren einzelnen Mitgliedern und Einwohnern zugewie —

ſen worden . Es entſtehen alſo folgende Fragen , welche

nothwendigerweiſe geſetzlich entſchieden werden muͤſſen :

1 ) Wenn die Gemeinde ſelbſt Kriegsleiſtungen aus

Gemeindemitteln beftritten hat , eg fey durch baare Zahs

tung oder Durch gemachte Schulden , fo muf fefgefegt
feyn , mwer Dazu bepzutragen hat , ob blos die Mitglie —
der derſelben , oder auch die Ausmaͤrker ? Bey den fo

g. Centralkriegskoſten , welche die Gemeinden blog im

Namen und aus Auftrag des Staats beſtritten haben ,

iſt wohl kein Zweifel , daß jeder Beſitzer eines Steuer —

objects in der Gemarkung beytragen muß , — wie aber

iſt es zu halten bey ſolchen Ausgaben , welche eine Ge —

meinde , nach den in ihrem Innern getroffenen Einrich —
tungen zur Erleicherung ihrer Mitglieder und Einwoh —
ner in Beziehung auf Kriegsverhaͤltniſſe ſelbſt veran —

ſtaltet hat ?

2 ) Hinſichtlich jener Kriegsleiſtungen aber , welche

ihrer Natur nach von der Gemeinde auf Einzelne uͤber —

tragen wurden , wie namentlich die Einquartirungsver —
pflegung und der Vorſpann , fragt es ſich , ob ſolche

Leiſtungen von der Geſammtheit des Landes der Ge —

meinde verguͤtet werden koͤnnen , wenn die einzelnen ,
welche ſie wirklich beſtritten haben , nicht mehr erhoben

werden koͤnnen , was meiſtens der Fall iſt , und ob die

Gemeinde die Verguͤtung dann fuͤr ſich behalten , oder

wenn ſolche Leiſtungen von Seiten des Staates nicht
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bergåtet werden , ob und nach welchen Regeln die Gez

meinde fuͤr ſich eine Ausgleichung veranſtalten koͤnne,

und wer dazu beyzutragen habe ?

Es iſt in der That ſchwer zu begreifen , wie man

ſich bisher bey dem unſichern und ſchwankenden Zuſtand

beruhigen konnte , welcher durch die Unentſchiedenheit

dieſer Fragen fuͤr die Gemeinden und fuͤr alle diejeni —

gen , welche durch den Beſitz ſteuerbarer Objecte mit

denſelben in Beruͤhrung kommen , herbeygefuͤhrt worden

iſt . Die meiſten Gemeinden des Landes haben noch

bedeutende Schulden , welche durch Kriegskoſten veran⸗

laßt worden ſind ; mit Recht verlangen ſie Beytraͤge

dazu von ihren Auswaͤrkern ; allein es iſt nicht geſetz⸗

lich beſtimmt , zu welchen Gattungen von Kriegskoſten

dieſe beytragen ſollen , und wegen dieſes Mangels einer

Norm geſchieht entweder nichts , und alles bleibt zum

Nachtheil beider Theile in suspenso , oder es wird

nach Willkuͤhroder nach individuellen , ſehr verſchieden⸗

artigen , Anſichten eines Beamten durchgegriffen ; es

entſtehen Beſchwerden , und am Ende iſt wieder nichts

ausgemacht . Es ſind mir Faͤlle bekannt , wo Abrech⸗

nungen der Gemeinden mit Ausmaͤrkern uͤber die ſie

treffenden Beytraͤge zu dem Kriegskoſtenaufwand im

Ganzen angeordnet , und zu gleicher Zeit dieſen letztern

in den jaͤhrlichen Gemeindebeduͤrfniß⸗Etats wieder ihre

Beytraͤge zu den abzuzahlenden Kriegsſchulden , welche
in jener erſten Berechnung bereits begriffen waren , ab -

gefordert , folglich augenſcheinlich Doppelzahlungen zu —

gemuthet wurden ; die Folge war , daß bis jetzt noch

keines von beiden bezahlt iſt , und die Behoͤrden , wel —⸗

che in Ermanglung geſetzlicher Grundlagen von einer

Maaßregel zur andern ſchwankten , nicht zu entſcheiden

wußten .
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Eine andere Berlegenheit befteht in vielen Gemein -

den þinfichtlich folcher Leitungen , welche nah der all -

gemeinen Regel zwar auf Einzelne repartirt werden

follten , aber entweder aug úbel angebrachter Scho -

nung dDerfelben , oder auch zum Theil aug Nothwen -

digteit wegen befondern örtlichen Verhaͤltniſſen auf

Rechnung der Gemeinde veraccordirt wurden , wie na -

mentlich Vorſpannsleiſtungen , beſonders in ſolchen Or⸗

ten , wo die Landleute meiſtens nur Rindvieh halten .

Hier dringen die wenigen Fuhrleute , welche gegen ei—⸗

nen feſtgeſetzten Verguͤtungspreis die Fuhren leiſteten ,

auf die verſprochene Zahlung ; ſie wird aber nicht ge —

leiſtet , weil daruͤber geſtritten wird , ob dieſelbe nach
dem Steuerkapital oder nach dem Viehſtand umzule —

gen ſeye .

Es ließen ſich noch mehrere Faͤlle der Art aushe —

ben , man braut aber nur die § § . 14 . und 15 . des

unerledigt gebliebenen Gefegentwurfs vom ahr 1820

anzuſehen , welcher uͤber dieſen Gegenſtand Beſtimmun —
ben enthielt , um ſich, abgeſehen von deren Zweckmaͤßig⸗
keit und Vollſtaͤndigkeit , welche nicht zur Eroͤrterung

gekommen iſt , von deren abſoluten Nothwendigkeit zu

uͤberzeugen , daß uͤber die darin beruͤhrten Verhaͤltniſſe

wenigſtens Etwas feſtgeſetzt werde .

Daher traͤgt die Commiſſion darauf an , zu der nach
dem Vorſchlag des Herrn geh . Hofraths Zachariaͤ an

Se . Koͤnigliche Hoheit zu ſtellenden unterthaͤnigſten Bitte

noch als drittes Glied beyzufuͤgen ,

daß zugleich auch fuͤr die Abrechnung der Gemein -

den uͤber ihren Kriegskoſtenaufwand mit den Bey —

tragspflichtigen Individuen die dringend nothwendi⸗

gen Beſtimmungen vorgelegt werden .

Mareenaamane
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